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Vorwort 
 

Um einen möglichst einheitlichen Vollzug in den Ländern zu gewährleisten, wurden in den letzten 
Jahren mehrere Kataloge mit Auslegungsfragen / Vollzugsempfehlungen / Hinweisen zur Verordnung 
über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) erarbeitet. 

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Dokumente: 

1) Auslegungsfragen zur Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV; 
Stand: 05.08.2011 

2) Erweiterung der Auslegungsfragen zur Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen 
– 1. BImSchV; Stand: 05.09.2013 

3) Vollzugsempfehlung zur Prüfstandsmessung an Anlagen für Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 
der 1. BImSchV – Umsetzung der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen; 
Stand: 30.07.2013 

4) Hinweise für Betreiber und Vollzug zur Verordnung über kleine und mittlere 
Feuerungsanlagen – 1. BImSchV; Stand: 13.03.2017 

Für eine bessere Übersicht wurden diese vier Einzeldokumente zu einem Gesamtdokument 
zusammengefasst und mit einem Inhaltsverzeichnis versehen. Inhaltliche Änderungen wurden nicht 
vorgenommen. Das vorliegende Gesamtdokument besteht aus drei Kapiteln: 

Kapitel I  –  Auslegungsfragen zur 1. BImSchV 

Kapitel II  –  Vollzugsempfehlung zur Prüfstandsmessung an Anlagen für Brennstoffe  nach 
 § 3 Abs. 1 Nr. 8 der 1. BImSchV 

Kapitel III  –  Hinweise für Betreiber und Vollzug zur 1. BImSchV  
 (Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr. 13) 
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Kapitel I  –  Auslegungsfragen zur 1. BImSchV 
 

Vorbemerkung vom 05.08.2011 
 
Die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV – vom 26. Januar 
2010 (BGBl. I S. 38) ist am 22. März 2010 in Kraft getreten. 
Mit dem Inkrafttreten der Novelle der 1. BImSchV sind bei den Vollzugsbehörden, den Herstellern 
und Betreibern von Anlagen Auslegungsfragen aufgetreten. Die Auslegungsfragen stehen vorrangig 
im Zusammenhang mit den neu eingeführten Regelungen zu den Festbrennstofffeuerungen. 
Die nachfolgenden Fragen und Antwortvorschläge wurden mit den Ländern erörtert und abgestimmt. 
Ebenfalls waren die für die Überwachung der 1. BImSchV zuständigen Verbände der Schornsteinfeger 
in den Abstimmungsprozess eingebunden. Das Ergebnis zum Stand 05. August 2011 wird hiermit 
vorgelegt. Eine Fortschreibung und Ergänzung der Auslegungsfragen ist vorgesehen. 
 
 

Vorbemerkung vom 06.09.2013 
 
Die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV – vom 26. Januar 2010 
(BGBl. I S. 38) ist am 22. März 2010 in Kraft getreten. 
Mit dem Inkrafttreten der Novelle der 1. BImSchV sind bei den Vollzugsbehörden, den Herstellern 
und Betreibern von Anlagen sowie dem Schornsteinfegerhandwerk Auslegungsfragen aufgetreten. Die 
Auslegungsfragen stehen vorrangig im Zusammenhang mit den neu eingeführten Regelungen zu den 
Festbrennstofffeuerungen. 
Mit Stand vom 05.August 2011 wurde ein Auslegungskatalog zu diesen Fragen verabschiedet und 
veröffentlicht, welcher durch die nachfolgenden Fragen und Antworten ergänzt werden soll. Die 
nachfolgenden Fragen und Antwortvorschläge wurden mit den Ländern erörtert und abgestimmt. 
Ebenfalls waren die für die Überwachung der 1. BImSchV zuständigen Verbände der Schornsteinfeger 
in den Abstimmungsprozess eingebunden. Das Ergebnis zum Stand 06. September 2013 wird hiermit 
vorgelegt. 
Eine weitere Fortschreibung und Ergänzung der Auslegungsfragen ist vorgesehen. 
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1. Zu § 1 Abs. 2 Nr. 2b): Gewerbliche Backöfen 
 
Feuerungsanlagen, die dazu bestimmt sind Speisen durch unmittelbare Berührung mit heißen Abgasen 
zu backen oder in ähnlicher Weise zuzubereiten unterliegen nach § 1 Abs. 2b) nicht §§ 4 bis 20 sowie 
die §§ 25 und 26 der 1. BImSchV. 
 
Frage: 
 
Sind gewerbliche Backöfen für feste Brennstoffe, deren Speisen nicht durch unmittelbare Berührung 
mit heißen Abgasen gebacken oder auf ähnliche Weise zubereitet werden, z.B. wenn der Backraum 
zunächst mit Holz aufgeheizt, die Verbrennungsrückstände dann entfernt werden und anschließend das 
Backgut eingebracht wird, dennoch Feuerungsanlagen nach § 1 Abs. 2b) der 1. BImSchV 
gleichzustellen? 
 
Antwort: 
 
Nach § 1 Abs. 2 sind die §§ 4 bis 20 sowie die §§ 25 und 26 der 1. BImSchV nicht anzuwenden, da 
Holzbacköfen dazu bestimmt sind, Speisen durch unmittelbare Berührung mit heißen Abgasen zu 
backen oder in ähnlicher Weise zuzubereiten. In Holzbacköfen wird zwar nicht durch unmittelbare 
Berührung mit heißen Abgasen gebacken, aber es wird in ähnlicher Weise zubereitet, indem die 
Strahlungswärme der Ofensteine ausgenutzt wird, die vorher durch die Holzbefeuerung des Ofens 
aufgeheizt wurden. Damit wäre u.a. zunächst die Forderung nach Begrenzung der Emissionen 
entsprechend § 5 der 1. BImSchV ausgeschlossen. 
 
Sind weitere Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich, können 
nach § 21 der 1. BImSchV andere oder weitergehende Anordnungen aufgrund des BImSchG getroffen 
werden. 
 
 

2. Zu § 1 Abs. 2 Nr. 2d): Einordnung von Waschkesseln 
 
Mit festen Brennstoffen befeuerte Waschkessel sind in der 1. BImSchV nicht gesondert erwähnt. 
 
Frage: 
 
Sind Waschkessel Badeöfen gleichzustellen? 
 
Antwort: 
 
Sowohl Badeöfen als auch Waschkessel dienen der Aufbereitung von Warmwasser. Badeöfen, die mit 
festen Brennstoffen beheizt werden, werden nur noch relativ selten zur Bereitstellung von 
Warmwasser eingesetzt. Weiterhin werden diese Anlagen auch nur kurzzeitig und auch nicht täglich 
betrieben. Das Ausmaß der durch diese Anlagen verursachten Emissionen ist vernachlässigbar. 
 
In der Regel haben die Benutzer dieser Anlagen auch keine anderen Möglichkeiten, Warmwasser zum 
Baden bereitzustellen. Die v.g. Gründe treffen auch auf Waschkessel, die mit Festbrennstoffen 
betrieben werden, zu. 
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3. Zu § 2 Nr. 16, § 4 Abs. 3, 5, 7 und 8, § 5 Abs. 1 und 4, § 6 Abs. 1, § 7 letzter Satz, § 15 Abs. 4 
Nr. 2, § 25 Abs. 1 und 3 sowie § 26 Abs. 1, 3 Nr. 5 und Abs. 6: Unterschied zwischen 
„Errichtung“ und „wesentlicher Änderung“ 

 
Nach § 2 Nr. 5 gehören zur Feuerungsanlage Feuerstätte und, soweit vorhanden, Einrichtungen zur 
Verbrennungsluftzuführung, Verbindungsstück und Abgaseinrichtung. 
 
Frage:  
 
Gilt der Austausch der Feuerstätte einer Feuerungsanlage als Errichtung oder als wesentliche 
Änderung? 
 
Antwort: 
 
Eine Neuerrichtung liegt vor, wenn durch die Änderung der Kern der Anlage verändert wird (Jarass; 
BImSchG, Kommentar, 8. Auflage, § 15 Rdnr. 10 ff.). Dies ist in der Regel der Fall, wenn die 
Feuerstätte (Brenner, Kessel, Regelung) komplett ausgetauscht wird, wobei der Austausch des 
Brenners nur im Einzelfall – wenn es das Immissionsverhalten der Anlage ändert – eine wesentliche 
Änderung darstellen wird. Die Emissionen einer Feuerungsanlage werden im Wesentlichen von der 
Feuerstätte, nicht von den sonstigen Bestandteilen, etwa Einrichtungen zur 
Verbrennungsluftzuführung, Verbindungsstück und Abgasanlage bestimmt. 
Der Austausch der Feuerstätte ist demnach als Errichtung, nicht als wesentliche Änderung einzustufen. 
Der Austausch eines Kessels stellt hingegen eine wesentliche Änderung nach § 2 Nr. 16 Buchstabe b 
der 1. BImSchV dar (vgl. auch § 6 Abs. 2). 
 
 

4. Zu § 2 Nr. 3: Abgrenzung Einzelraumfeuerungsanlage 
 
Einzelraumfeuerungsanlagen werden in der 1. BImSchV als Feuerungsanlagen definiert, die 
vorrangig zur Beheizung des Aufstellungsraumes verwendet werden, sowie Herde mit oder 
ohne indirekte Backvorrichtung. 
 
Frage:  
 
Wie kann eine Einzelraumfeuerungsanlage von den übrigen Feuerungsanlagen abgegrenzt werden? 
 
Antwort: 
 
Für Einzelraumfeuerungsanlagen werden gesonderte Anforderungen hinsichtlich Grenzwerte, 
Überwachung und Übergangsregelungen gestellt. Eine klare Abgrenzung zu den übrigen 
Feuerungsanlagen ist daher erforderlich. Laut amtlicher Begründung der 1. BImSchV (BT-Drs. 16/13 
100, S.28) werden Einzelraumfeuerungsanlagen im Gegensatz zu Zentralheizungskesseln zur 
Beheizung des Aufstellungsraumes betrieben, können aber auch angrenzende Räume mit beheizen. 
Die Nennwärmeleistung der Einzelraumfeuerungsanlage muss sich danach am Wärmebedarf des 
Aufstellungsraumes orientieren. Eine Feuerungsanlage erfüllt dies z.B., wenn sie die erzeugte Wärme 
nicht über Leitungen oder andere spezielle Einrichtungen, wie z. B. Luftschächte, an angrenzende 
Räume weitergibt und sie nicht auf einer Verkehrsfläche der Wohneinheit (z. B. Diele, Treppenhaus) 
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aufgestellt ist. D.h. in diesen Fällen muss die „zulässige“ Feuerungswärmeleistung weder nach den 
Tabellen berechnet werden noch gilt für diese Anlagen eine Leistungsgrenze. 
 
Hinsichtlich des Wärmebedarfs ist für Einzelraumfeuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 
mehr als 6 kW, bzw. 8 kW bei Geräten mit Wasserwärmetauscher ein Nachweis zu führen, dass sich 
ihre Nennwärmeleistung am Wärmebedarf des Aufstellraumes orientiert. 
Hiervon ausgenommen sind Einzelraumfeuerungsanlagen, die vor dem Inkrafttreten der novellierten 1. 
BImSchV errichtet wurden oder für die die Einhaltung der Anforderungen gemäß § 14 Abs. 2 der 1. 
BImSchV bereits festgestellt wurde, Herde, Saunaöfen sowie Einzelraumfeuerungsanlagen mit 
Wärmespeicher in Gebäuden, die einen Heizwärmebedarf von max. 15 kWh/(m²a) aufweisen 
(Passivhaus-Energie-Standard nach dem Passivhaus Projektierungspaket (PHPP)). 
 
Die Ermittlung der maximalen, an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepassten, 
Nennwärmeleistung einer Einzelraumfeuerungsanlage in kW erfolgt 

• in Abhängigkeit der Feuerstättenart, 
• nach der Grundfläche des Aufstellraumes (sofern sich angrenzende Räume wie bspw. 

Diele, Flur oder Esszimmer in einem Verbund mit dem eigentlichen Aufstellraum befinden, 
können deren Grundflächen mit berücksichtigt werden; ein Verbund ist anzunehmen, wenn 
die angrenzenden Räume nicht durch Türen abgrenzbar sind (Anlage 1 zu Frage 4 des  
Kapitel I)), 

• und unter Berücksichtigung des Gebäudedämmstandards nach den Tabellen 1 bis 4. 
 
Die Werte der Tabellen 1 bis 4 wurden nach DIN EN 12831 unter Berücksichtigung der in der Anlage 
1 dargestellten Betriebsfaktoren für typische Räume der jeweiligen Fläche ermittelt und beziehen sich 
ausschließlich auf den Wärmebedarf des Aufstellraumes. Auf die Legaldefinition in § 2 Nr. 3 der 1. 
BImSchV („… die vorrangig zur Beheizung des Aufstellungsraumes verwendet wird …“) wird 
hingewiesen. 
 
Feuerungen mit Wasserwärmetauscher 
 
Die maximale, an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepasste, Nennwärmeleistung ergibt sich 
aus Tabelle 2, wenn ein ausreichend dimensionierter Wasser-Wärmespeicher (§ 5 Abs. 4) vorgehalten 
wird. 
 
Heizeinsätze im Grundofenbetriebsprinzip (DIN EN 13229) und Speicherfeuerstätten (DIN EN 15250) 
 
Bei Heizeinsätzen im Grundofenbetriebsprinzip (DIN EN 13229) und Speicherfeuerstätten (DIN EN 
15250) wird aus Tabelle 4 die maximale, an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepasste 
Feuerungswärmeleistung, bezogen auf die Dauer eines Abbrandes, ermittelt. 
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Tab. 1: Raumheizer (DIN EN 13240) und Pelletöfen (DIN EN 14785) 
 

Raumgröße [m2] 

Baujahr 
bzw. Sanierung1 

des Gebäudes 

bis 20 bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 

vor 1982 9,0 kW 12,0 kW 15,0 kW Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

1983 – 1994 6,0 kW 7,5 kW 9,5 kW 11,0 kW 13,0 kW 

1995 – 2006 6,0 kW 6,0 kW 7,5 kW 9,0 kW 10,5 kW 

ab 2007 6,0 kW 6,0 kW 7,0 kW 8,5 kW 10,0 kW 

 
 
 
Tab 2: Raumheizer (DIN EN 13240) und Pelletöfen (DIN EN 14785) mit Wasserwärmetauscher und 
Wasser-Wärmespeicher 
 

Raumgröße [m2] 

Baujahr 

bzw. Sanierung1 

des Gebäudes 

bis 20 bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 

vor 1982 11,0 kW 14,5 kW 15,0 kW Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

1983 – 1994 8,0 kW 9,0 kW 11,0 kW 13,0 kW 15,0 kW 

1995 – 2006 8,0 kW 8,0 kW 9,0 kW 11,0 kW 12,5 kW 

ab 2007 8,0 kW 8,0 kW 8,5 kW 10,0 kW 12,0 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Sanierung bezeichnet in diesem Zusammenhang die energetische Sanierung auf den Stand der Wärmeschutz-
verordnung vom 24.2.1982, vom 16.8.1994 oder der Energieeinsparverordnung von 24.7.2007. 
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Tab. 3: Heizeinsätze (DIN EN 13229) mit und ohne Wasserwärmetauscher 
 

Raumgröße [m2] 

Baujahr 

bzw. Sanierung1 

des Gebäudes 

bis 20 bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 

vor 1982 13,5 kW 15,0 kW Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

1983 – 1994 8,5 kW 11,5 kW 14,0 kW 15,0 kW Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

1995 – 2006 8,0 kW 9,0 kW 11,0 kW 13,5 kW 15,0 kW 

ab 2007 8,0 kW 8,5 kW 10,5 kW 12,5 kW 15,0 kW 

 
 
 
Tab. 4: Heizeinsätze im Grundofenbetriebsprinzip (DIN EN 13229), Speichereinzelfeuerstätten (EN 
15250) 
 

Raumgröße [m2] 

Baujahr 
bzw. Sanierung1 

des Gebäudes 

bis 20 bis 30 bis 40 bis 50 bis 60 

vor 1982 27,0 kW 36,0 kW 45,0 kW Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

Wert nach 
DIN EN 
12831 
berechnen 

1983 – 1994 17,0 kW 23,0 kW 28,0 kW 33,0 kW 38,0 kW 

1995 – 2006 15,0 kW 18,0 kW 22,0 kW 27,0 kW 31,0 kW 

ab 2007 15,0 kW 17,0 kW 21,0 kW 25,0 kW 30,0 kW 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Sanierung bezeichnet in diesem Zusammenhang die energetische Sanierung auf den Stand der Wärmeschutz-
verordnung vom 24.2.1982, vom 16.8.1994 oder der Energieeinsparverordnung von 24.7.2007 
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Alternativ kann auch das nach Anlage 1 zu Frage 2 des Kapitel I beschriebene Berechnungsverfahren 
angewandt werden. 
Für Räume mit einer Grundfläche von mehr als 60m² oder falls Einzelraumfeuerungsanlagen mit einer 
Nennwärmeleistung von mehr als 15 kW eingesetzt werden sollen, ist zur Ermittlung der maximalen 
Leistung der Feuerungsanlage das Verfahren nach Anlage 1 durchzuführen. Das Verfahren dient der 
Feststellung der höchstzulässigen Leistung einer Einzelraumfeuerungsanlage und eignet sich nicht zur 
Auslegung der Anlage. 
 
 

5. Zu § 3 Abs. 1: Entrußer 
 
Am Markt sind sogenannte „Entrußer“ erhältlich, deren Inhalt jedoch meist nicht gekennzeichnet ist. 
 
Frage: 
 
Dürfen sogenannte Entrußer in Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe verfeuert werden? Und wenn 
ja, welche? 
 
Antwort: 
 
§ 3 Abs. 1 der 1. BImSchV enthält eine abschließende Liste mit zugelassenen Brennstoffen für 
Feuerungsanlagen der 1. BImSchV. Entrußer sind darin nicht explizit aufgeführt. Soweit das jeweilige 
Produkt nicht einem der dort genannten Brennstoffe zugeordnet werden kann, stellt es keinen nach der 
1. BImSchV zugelassenen Brennstoff dar. 
 
 

6. Zu § 3 Abs. 1 Nr. 5a: Pelletqualität 
 
In der Brennstoffliste sind Anforderungen an Holzpellets und Holzbriketts in Anlehnung an DIN 
51731 sowie an das Zertifizierungsprogramm DINplus festgelegt. Auch gleichwertige Pellets und 
Holzbriketts sind zulässig. 
 
Frage: 
 
Sind Pellets, die die Anforderungen der Norm DIN EN 14961 Teil 2 erfüllen als gleichwertig zu den 
in § 3 Abs. 1 genannten Pellets anzusehen? 
 
Antwort: 
 
Pellets nach DIN EN 14961 Teil 2, Klasse A1 können als gleichwertig mit Pellets angesehen 
werden, die die Anforderungen des Zertifizierungsprogramms DINplus erfüllen. 
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7. Zu § 3 Abs. 1 Nr. 9: Einsatz von Reraffinaten 
 
In Feuerungsanlagen der 1.BImSchV darf nur Heizöl EL nach DIN 51603-1 oder gleichwertiges 
Heizöl eingesetzt werden. 
 
Frage: 
 
Kann ein Reraffinat als gleichwertiges Heizöl in Kleinfeuerungsanlagen eingesetzt werden, wenn es 
die Anforderungen der DIN 51603-1 (Heizöl EL) einhält? 
 
Antwort: 
 
Reraffinate sind auch dann nicht als gleichwertig zu Heizöl EL nach DIN 51603-1 anzusehen, wenn 
sie die Anforderungen dieser Norm erfüllen, da diese Norm Reraffinate explizit aus ihrem 
Anwendungsbereich ausschließt und keine Anforderungen an den Schadstoffgehalt des Heizöls stellt. 
 
 

8. Zu § 3 Abs. 4 der 1. BImSchV: Bindemittel in Brennstoffen 
 

Frage: 

Gemäß § 3 Abs. 4 dürfen Presslinge aus Brennstoffen nach Absatz 1 Nummer 5a bis 8 und 13 nicht 
unter Verwendung von Bindemitteln hergestellt sein. Ausgenommen davon sind Bindemittel aus 
Stärke, pflanzlichem Stearin, Melasse und Zellulosefaser. Umfasst diese Aufzählung das Bindemittel 
Lignin? 

Antwort: 

Holz ist eine natürliche Mischung von Zellulosefaser und Lignin. Aufbereitete Zellulosefasern werden 
als Bindemittel in Tabletten eingesetzt. Der Einsatz von Zellulosefasern als Bindemittel in Presslingen 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 5a und 8 ist nicht bekannt. Bei der Herstellung von Zellulosefaser aus Holz fällt 
aber Lignin an, das als Bindemittel für Biomassepellets eingesetzt werden kann. Es ist davon 
auszugehen, dass der Begriff „Bindemittel aus Zellulosefaser“ dem Zweck nach Lignin umfassen soll. 
Der Einsatz von Lignin als Bindemittel für Presslinge nach § 3 Abs. 1 Nr. 5a bis 8 und 13 ist demnach 
als zulässig nach § 3 Abs. 4 zu betrachten. Voraussetzung ist, dass das einzusetzende Lignin nach dem 
KrWG als Nebenprodukt (§ 4 KrWG) eingestuft wurde oder die Voraussetzungen des § 5 KrWG 
(Ende der Abfalleigenschaften) erfüllt sind und durch die Aufbereitung kein Eintrag von 
Fremdstoffen, insbesondere von Schadstoffbildnern (z.B. Schwefel) erfolgt und das zugesetzte Lignin 
den Massenanteil von 2 Prozent nicht übersteigt (s. auch DIN EN ISO 17225-2, Tabelle 1). 
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9. Zu § 3 Abs. 5: Anforderungen an den Brennstoff (siehe auch Kapitel III) 
 
Brennstoffe im Sinne des Absatzes 1 Nummer 13 müssen folgende Anforderungen erfüllen: 
 
1. ……. 
2. ……. 
3. beim Einsatz des Brennstoffes im Betrieb dürfen keine höheren Emissionen an Dioxinen, Furanen 
und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen als bei der Verbrennung von Holz auftreten; 
 
Frage: 
 
Welcher Holzbrennstoff ist als Vergleichsbrennstoff hinsichtlich des Ausmaßes an Dioxin-, Furan - 
und PAK - Emissionen heran zuziehen? 
 
Antwort: 
 
Als Vergleichsbrennstoff ist naturbelassenes Holz (siehe § 2 Nr. 9 der 1. BImSchV) heran zuziehen. 
Ein Bezug auf die Emissionen von Anlagen für Holzwerkstoffe (§ 3 Abs. 1 Nr. 6 und 7) ist nicht 
sachgerecht, weil diese Brennstoffe nur für einen eingeschränkten Betreiberkreis und nur in Anlagen 
mit einer Nennwärmeleistung ab 30 kW zulässig sind. Diese Einschränkungen gelten nicht für die 
Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr. 13. 
 
 

10. Zu § 4 Abs. 3: Zeitpunkt der Errichtung 
 
Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die ab dem 22. März 2010 errichtet werden, dürfen 
seit dem Inkrafttreten der Novelle der 1. BImSchV nur noch betrieben werden…. 
 
Frage: 
 
Wie wird der Zeitpunkt der Errichtung definiert? 
 
Antwort: 
 
Die Errichtung einer Anlage beginnt mit ihrer Aufstellung an dem vorgesehenen Ort oder mit dem 
Beginn der Baumaßnahmen am Verwendungsort. Ausführungen zum "Errichtungs-„ Begriff des 
BImSchG finden sich bei Jarass, BImSchG, 8. Auflage 2010, § 4 Rn. 44 und § 67 Rn. 15, jeweils mit 
weiteren Nachweisen. Danach ist zumindest die Planung als bloße Vorbereitungsmaßnahme zu 
qualifizieren und daher nicht von dem Begriff der „Errichtung“ erfasst. 
 
Bei dem nachträglichen Einbau einer Einzelraumfeuerungsanlage in ein bestehendes Haus kommt es 
für den Zeitpunkt der Errichtung auf die Baumaßnahmen für die Einzelraumfeuerungsanlage an und 
nicht auf den ursprünglichen Zeitpunkt der Errichtung des Hauses oder des dabei miterrichteten 
Kamins. 
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11. Zu § 4 Abs. 3: Zeitpunkt der Errichtung 
 
In § 4 Abs. 3 in Verbindung mit Anlage 4 werden Anforderungen an Einzelraumfeuerungsanlagen in 
Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Errichtung gestellt. 
 
Frage: 
 
Wie ist mit Anlagen umzugehen, die nicht nach Baurecht abgenommen wurden? 
 
Antwort: 
 
Die Anlagen werden wie abgenommene Anlagen mit entsprechendem Errichtungsdatum behandelt. 
Sofern über das Typenschild die Typenprüfung nicht feststellbar ist, kann hilfsweise auch das 
Aufstellungsjahr oder das Baujahr des Gebäudes, in dem die Einzelraumfeuerungsanlage errichtet 
wurde, herangezogen werden. 
 
 

12. Zu § 4 Abs. 3: Typenprüfung 
 
Einzelraumfeuerungsanlagen gemäß § 4 Abs. 3 der 1. BImSchV dürfen nur noch betrieben werden, 
wenn für die Feuerstättenart der Anlage durch eine Typprüfung des Herstellers belegt werden kann, 
dass unter Prüfbedingungen die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden. 
 
Frage: 
 
Wie ist der Nachweis gegenüber dem Schornsteinfeger zu führen? 
 
Antwort: 
 
Der Betreiber einer Einzelraumfeuerungsanlage muss dem Schornsteinfeger die Prüfbescheinigung des 
Herstellers vorlegen. Die Prüfbescheinigung kann dem Betreiber beim Kauf vom Händler 
ausgehändigt werden. Ferner kann die Prüfbescheinigung über die Datenbank des Industrieverbandes 
Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. (HKI) eingeholt werden. Der Ausdruck eines entsprechenden 
Datenblatts aus der Datenbank für das jeweilige Gerät ist hinreichend, wenn damit die 
Prüfbescheinigung ersichtlich wird (z.B. pdf-Datei der Prüfbescheinigung). 
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13. Zu § 4 Abs. 3: Anforderungen an Grundöfen 
 
Abs. 3 nimmt Grundöfen von der Einhaltung der Anforderungen an die Typprüfung für 
Einzelraumfeuerungsanlagen aus. 
 
Frage: 
 
Welche Anforderungen gelten für Grundöfen? 
 
Antwort: 
 
§ 4 Abs. 3 nimmt Grundöfen von der Einhaltung der Anforderungen an die Typprüfung von 
Einzelraumfeuerungsanlagen ab Inkrafttreten der Novelle aus. § 4 Abs. 5 der Novelle formuliert 
Anforderungen, die nach dem 31.12.2014 gelten. Emissionsanforderungen bestehen demnach nur für 
Grundöfen, die nach dem 31.12.2014 errichtet werden. Diese Anlagen müssen entweder mit einem 
Staubfilter ausgerüstet werden oder die Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 1 für 
Kachelofenheizeinsätze mit Füllfeuerung einhalten. Der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen 
nach Anlage 4 der Novelle kann über eine Typprüfung oder eine Schornsteinfegermessung erbracht 
werden. Nach § 26 Abs. 3 sind Grundöfen von der Sanierungsregelung für 
Einzelraumfeuerungsanlagen ausgenommen. 
 
 

14. Zu § 4 Abs. 3: Saunaöfen 
 
Einzelraumfeuerungsanlagen dürfen nur betrieben werden, wenn durch eine Typprüfung des 
Herstellers belegt werden kann, dass unter Prüfbedingungen die Anforderungen an die Emissionen 
nach Anlage 4 Nr. 1 eingehalten werden. 
 
Frage: 
 
Gilt diese Anforderung auch für Saunaöfen? 
 
Antwort: 
 
Saunaöfen entsprechen der Definition einer Einzelraumfeuerungsanlage nach § 2 Nr. 3. Sie müssen 
damit die Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 1 für Raumheizer mit Flachfeuerung nach DIN EN 13240 
erfüllen. 
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15. Zu § 4 Abs. 3 und § 5 Abs. 1: Gebrauchte Anlagen und Anlagen nach einem Umzug 
 
Die §§ 4 und 5 legen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Errichtung unterschiedliche Grenzwerte fest. 
 
Frage: 
 
Welcher Errichtungszeitpunkt gilt für bereits betriebene Anlagen, die nach einem Umzug oder 
Verkauf an einer anderen Stelle aufgestellt werden? 
 
Antwort: 
 
Die 1. BImSchV richtet sich an die Errichtung der Feuerstätte, nicht die Erstinbetriebnahme. Insofern 
sind die Anforderungen der 1. BImSchV jeweils zum Zeitpunkt der Errichtung am neuen Standort 
einzuhalten. Soll ein bereits an anderer Stelle betriebenes Gerät an einem neuen Standort betrieben 
werden (z.B. Verkauf eines Altgerätes, Umzug) müssen die Anforderungen der jeweiligen 
Feuerstättenart und der Stufe nach Anlage 4 oder § 5 Abs. 1 eingehalten werden. 
 
 

16. Zu § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 26 Abs. 3 Nr. 3: Handwerklich vor Ort gesetzte Herde 
 
Frage: 
 
Welcher Nachweis gemäß § 4 Abs. 3 der 1. BImSchV ist für handwerklich vor Ort errichtete Herde zu 
führen? 
 
Antwort: 
 
Diese Herde sind Grundöfen gleichzusetzen. Bei Errichtung nach dem 31. Dezember 2014 sind die 
Anforderungen des § 4 Abs. 5 der 1. BImSchV einzuhalten. D.h. diese Herde müssen mit einer 
nachgeschalteten Einrichtung zur Staubminderung nach dem Stand der Technik ausgestattet werden 
oder es muss eine Messung vor Ort nach § 4 Abs. 5 Nr. 1 der 1. BImSchV durchgeführt werden, 
wobei die Grenzwerte für Herde nach DIN EN 12815 einzuhalten sind. 
Vor dem 31. Dezember 2014 handwerklich vor Ort errichtete Herde unterliegen auch der Ausnahme 
nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 der 1. BImSchV. 
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17. Zu § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 26 Abs. 3 Nr. 5: Historische Öfen 
 
Wird eine Einzelraumfeuerungsanlage errichtet, muss sie die Anforderungen des § 4 Abs. 3 einhalten. 
§ 26 legt Anforderungen und Übergangsfristen für bestehende Anlagen fest, § 26 Abs. 3 Nr. 5 enthält 
eine Ausnahme von diesen Übergangsfristen für Anlagen, „bei denen der Betreiber gegenüber dem 
Bezirksschornsteinfegermeister glaubhaft machen kann, das sie vor dem 1.1.1950 hergestellt oder 
errichtet wurden.“ 
 
Frage: 
 
In geringem Umfang werden restaurierte antike Öfen im Handel angeboten. Gelten die Anforderungen 
des § 4 Abs. 3, wenn Öfen, die vor dem 1.1.1950 hergestellt wurden, an einem anderen Ort errichtet 
werden? 
 
Antwort: 
 
Historische Öfen werden nur in geringem Umfang gehandelt. Vielfach handelt es sich bei diesen Öfen 
um schützenswerte Kulturgüter, die zu dekorativen Zwecken aufgestellt, aber nur sehr selten zum 
Heizen genutzt werden. § 26 Abs. 3 Nr. 5 nimmt gezielt nicht nur Öfen, die vor dem 1.1.1950 errichtet 
wurden, sondern auch solche, die vor dem 1.1.1950 hergestellt wurden, von der Übergangsregelung 
aus. Die Begründung zur 1.BImSchV erläutert, dass dies auch für Anlagen gilt, die zu Zwecken der 
Restaurierung oder Reparatur (also nicht zum Zweck des Wiederverkaufs) abgebaut und anschließend 
wieder aufgestellt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass die Bestandsschutzregelung sich nur auf 
den bisherigen Ort der Aufstellung bezieht. 
 
Bei der Aufstellung eines historischen Ofens an einem neuen Aufstellungsort, ist dies eine 
Neuerrichtung. Die Anforderungen nach § 4 Abs. 3 sind in diesem Fall einzuhalten. Sollte ein 
Nachweis über die Anforderungen nach § 4 Abs. 3 nicht erbracht werden können, kann im Einzelfall 
unter den engen Voraussetzungen des § 22 von der zuständigen Behörde eine Ausnahme erteilt 
werden. Zur Sicherstellung der Voraussetzungen für eine solche Ausnahme kann angeordnet werden, 
dass der Betrieb nur gelegentlichen erfolgen darf. 
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18. Zu § 4 Abs. 5 Nr. 2: Typprüfung bei handwerklich gesetzten Grundöfen 
 
Die Einhaltung der nach dem 31.12.2014 gültigen Anforderungen für Grundöfen kann unter anderem 
durch eine Typprüfung nachgewiesen werden 
 
Frage: 
 
Wie kann bei Grundöfen der Nachweis über eine Typprüfung geführt werden? 
 
Antwort: 
 
Für handwerklich gesetzte Grundöfen reicht es aus, wenn die Typprüfung für standardisierte Bauteile 
vorliegt und sich die einzelnen Grundöfen lediglich in der Verkleidung unterscheiden. 
 
Die Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 1 für Kachelofeneinsätze mit Füllfeuerungen sind einzuhalten. 
 
 

19. Zu § 4 Abs. 8 auch i. V. mit § 25 Abs. 5 oder § 26 Abs. 7: Beratung durch  
Schornsteinfeger/-in 

 
Nach § 4 Abs. 8 hat ein Betreiber einer handbeschickten Feuerungsanlage für feste Brennstoffe sich 
hinsichtlich der sachgerechten Bedienung der Feuerungsanlage, der ordnungsgemäßen Lagerung des 
Brennstoffes sowie der Besonderheit beim Umgang mit festen Brennstoffen von einer 
Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger seiner Wahl im Zusammenhang mit anderen 
Schornsteinfegerarbeiten beraten zu lassen. 
 
Frage: 
 
In welchem Umfang erfolgt diese Beratung und wie wird diese dokumentiert? 
 
Antwort: 
 
Der Umfang der Beratung wird in Abstimmung mit den Ländern, den Schornsteinfegerverbänden und 
dem BMU noch festgelegt2. Nach erfolgter Beratung erhält der Betreiber darüber einen schriftlichen 
Nachweis von der Schornsteinfegerin bzw. dem Schornsteinfeger sowie ein Faltblatt mit den 
wichtigsten Inhalten aus der Beratung. Der Nachweis über die durchgeführte Beratung ist mittels eines 
für den Nachweis von Schornsteinfegerarbeiten erstellten Formblatts an den 
Bezirksschornsteinfegermeister für den Eintrag in das Kehrbuch zu senden. Dies erfolgt über den 
Betreiber (§ 20 Abs. 2 der 1. BImSchV) oder über den Schornsteinfeger selbst. 
 

                                                      
2 Eine Konkretisierung ist zwischenzeitlich erfolgt: VDI 4207 Blatt 2 – Juli 2016, Anhang G „Inhalt des 
Beratungsgesprächs“. 
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20. Zu § 5 Abs. 4: Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder mehr 
 
Bei Feuerungsanlagen mit flüssigem Wärmeträgermedium, ausgenommen 
Einzelraumfeuerungsanlagen, für………. 
 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
 
1…….. 
2. Feuerungsanlagen, die zur Abdeckung der Grund und Mittellast in einem Wärmeversorgungssystem 
unter Volllast betrieben werden und die Spitzen und Zusatzlasten durch einen Reservekessel abdecken, 
 
sowie 
 
3. Feuerungsanlagen, die auf Grund ihrer bestimmungsgemäßen Funktion ausschließlich bei Volllast 
betrieben werden. 
 
Frage: 
 
Was ist unter „Volllast“ zu verstehen? 
 
Antwort:  
 
Volllast ist der Betrieb der Feuerungsanlage mit der Nennwärmeleistung. 
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21. Zu § 6 allgemeine Anforderungen: NOx-Grenzwerte 
 
Gemäß § 6 müssen neu errichtete Gas- und Ölfeuerungsanlagen auf dem Prüfstand Grenzwerte für die 
NOx-Emissionen einhalten. 
 
Frage: 
 
Es werden mobile Energiezentralen (Heizungsanlagen) in Containern zur Vermietung angeboten. 
Diese Anlagen werden komplett an den Ort der Nutzung transportiert und bei einem vorübergehenden 
Bedarf für wenige Wochen bis mehrere Monate dort betrieben. Gilt der Betrieb einer mobilen 
Energiezentrale an einem neuen Ort als Errichtung im Sinne der 1. BImSchV und müssen die Anlagen 
damit die NOx-Grenzwerte des § 6 einhalten? 
 
Antwort: 
 
Für mobile Gas- und Ölfeuerungsanlagen von denen nach den Umständen zu erwarten ist, dass sie 
nicht länger als während der drei Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort 
betrieben werden (§ 1 Abs. 2 Nr. 3), gelten die Anforderungen des § 6 nicht. Die Auslegung des § 1 
Abs. 2 Nr. 3 erfolgt sinngemäß nach den Erläuterungen zu § 1 Abs. 1 der 4. BImSchV. Die 
Beantwortung der Frage, ob die Anforderungen der §§ 4 bis 20 und der §§ 25 bis 26 für mobile 
Feuerungsanlagen Anwendung finden, ist von der Prognose abhängig, die sich auf die voraussichtliche 
Betriebszeit und den voraussichtlichen Betriebsort bezieht. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prognose 
ist der Beginn der Errichtung der Feuerungsanlage und die Länge des zu erwartenden Zeitraums nach 
Inbetriebnahme der Feuerungsanlage. Stillstandszeiten und tatsächliche Betriebszeiten der Anlage sind 
dabei nicht von Bedeutung. 
 
Entscheidend ist allein, ob damit zu rechnen ist, dass die Anlage zu irgendeinem Zeitpunkt nach 
Ablauf von drei Monaten, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort betrieben wird. Der 
Begriff an demselben Ort ist nicht mit dem Begriff "ortsfest" gleichzusetzen. Erfolgt der Betrieb auf 
demselben Gelände (z.B. Baustellengelände) aber an unterschiedlichen Aufstellungspunkten wird die 
Feuerungsanlage an demselben Ort betrieben. Die Errichtung einer Anlage beginnt mit ihrer 
Aufstellung an dem vorgesehenen Ort oder mit dem Beginn der Baumaßnahmen am Verwendungsort. 
Dies gilt auch für mobile Anlagen. 
 
Soweit mobile Feuerungsanlagen danach unter den Anwendungsbereich der 1. BImSchV fallen (zu 
erwartende Betriebszeit an demselben Ort von mehr als drei Monaten), dürfen auch mobile Öl- und 
Gasfeuerungsanlagen zur Beheizung von Gebäuden oder Räumen mit Wasser als Wärmeträger mit 
einer Feuerungswärmeleistung unter zehn Megawatt, die ab dem 22. März 2010 errichtet werden, nur 
betrieben werden, wenn der für Prüfstandsmessungen festgelegte Wert für Stickstoffoxide nicht 
überschritten wird. Sofern Anlagen gezielt für den Einsatz an wechselnden Orten konzipiert sind, und 
als komplette Anlage an einem neuen Ort aufgestellt werden, muss die Einhaltung der NOx-
Grenzwerte jedoch nur beim erstmaligen Einsatz nachgewiesen werden (§ 6 Abs. 3 i.V.m. § 14 Abs. 
2). Für Anlagen, die bereits vor dem 22. März 2010 in Betrieb waren, ist der Nachweis bei einer 
erneuten Aufstellung nach dem 22. März 2010 nicht zu fordern. 
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22. Zu § 7 Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrenner und zu § 8 Ölfeuerungsanlagen mit 
Zerstäubungsbrenner 

 
………….sind so zu errichten und zu betreiben, dass 
 
………….. 
 
4. die Kohlenstoffmonoxidemissionen einen Wert von 1 300 Milligramm je Kilowattstunde nicht 
überschreiten. 
 
Frage: 
 
Welches Messverfahren ist für die Bestimmung der CO - Emissionen anzuwenden? Regelungen dazu 
enthält die Anlage 2 zur 1.BImSchV nicht. 
 
Antwort: 
 
Messgeräte 
 
Gemäß § 13 Abs. 2 der 1.BImSchV müssen Messgeräte eingesetzt werden, die eine Eignungsprüfung 
bestanden haben. Eine Überprüfung der Geräte hinsichtlich der CO-Messung erfolgte in 
Eignungsprüfungen, die gemäß den Richtlinien über die Mindestanforderungen an Messeinrichtungen 
bei der Eignungsprüfung – RdSchr. d. BMU vom 31.01.1997 – IG I 3 – 51134/1 durchgeführt wurden, 
bislang nicht. CO-Messgeräte wurden bisher nach der 'Richtlinie für die Eignungsprüfung von CO-
Messgeräten für Gasfeuerstätten', Stand 05.08.1988, überprüft. 
Es wird davon ausgegangen, dass die überwiegende Anzahl der Messeinrichtungen, die zur Messung 
des Abgasverlusts eignungsgeprüft sind, über eine Funktion zur CO-Messung verfügen, die bereits 
von Schornsteinfegern im Rahmen der technischen Überprüfung der CO-Konzentrationen im Abgas 
von Gasfeuerungen genutzt wurde. Diese Geräte sind für die CO-Messung einzusetzen, bis 
entsprechende eignungsgeprüfte Geräte bzw. Bekanntgaben zur Verfügung stehen. Der Zeitpunkt, von 
dem an nur noch Messeinrichtungen eingesetzt werden dürfen, die den neuen Anforderungen der VDI-
Richtlinie 4206 Blatt 1 hinsichtlich der CO-Messung genügen und über eine entsprechende 
Bekanntgabe verfügen, bleibt festzulegen. 
 
Messvorgang3: 
 
Die in Vorbereitung befindliche VDI-Richtlinie 4207 Blatt 1 „Messen von Emissionen an 
Kleinfeuerungsanlagen – Messen an Anlagen für gasförmige und flüssige Brennstoffe“ wird Vorgaben 
zur Messung des CO-Gehaltes im Abgas enthalten. Bevor diese VDI-Richtlinie vorliegt, kann die 
Messung nach den Vorgaben des Arbeitsblattes 104 des ZIV in Verbindung mit Anlage 2, Punkt 3.1 
der 1. BImSchV erfolgen. 
 

                                                      
3 Die Vorgaben zur CO-Messung an Ölfeuerungsanlagen werden noch geprüft. 
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23. Zu § 7 Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrenner und zu § 8 Ölfeuerungsanlagen mit 
Zerstäubungsbrenner 

 
………….sind so zu errichten und zu betreiben, dass 
 
…………. 
 
4. die Kohlenstoffmonoxidemissionen einen Wert von 1 300 Milligramm je Kilowattstunde nicht 
überschreiten. Die verfügbaren Messgeräte geben die CO-Konzentration in der Regel in ppm an, der 
Grenzwert ist jedoch in mg/kWh angegeben. 
 
Frage: 
 
Wie ist der in ppm angegebene Wert in mg/kWh umzurechnen? 
 
Antwort: 
 
Zur Umrechnung kommt gemäß DIN EN 267 die folgende Formel zum Einsatz: 
 

CO � mg

kWh
� = CO�ppm�× ρ�� × 	� 21,0

21,0	− 	O�	�������	

�	× �V
,��,�,��	

H�

	 

 
Dabei bedeuten: 
 
ρ�� = Dichte von Kohlenstoffmonoxid [kg/m3] 
O�	�������	 = Sauerstoffkonzentration des Abgases [Vol %] 

V
,��,�,��	 =  Trockenes Abgasvolumen [m3/kg] 

H� =  Heizwert [kWh/kg] 
 
 
Mit den Referenzwerten der DIN EN 267 für Abgasvolumen und Heizwert und der Dichte von CO 
 
V
,��,�,��	 =  10,46 m3/kg 

H� =  11,86 kWh/kg 
ρ�� = 1,25 kg/m3 
 
ergibt sich 
 

CO � mg

kWh
� = CO�ppm�× 1,1 × 	� 21,0

21,0	− 	O�	�������	

� 

 
 
Für den Sauerstoffgehalt im Abgas kommt der tatsächlich gemessene Sauerstoffgehalt zur 
Anwendung. 
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24. Zu § 14 Abs. 1 und 2 Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen 
 
Der Betreiber einer Feuerungsanlage hat die Einhaltung der Anforderungen an die Schornsteinhöhe, an 
die Emissionen und an die Brennstoffe vor (§19) bzw. innerhalb von vier Wochen nach der 
Inbetriebnahme (sonstige Anforderungen) von einer Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger 
feststellen zu lassen. 
 
Frage: 
 
Gibt es für die Feststellung zur Einhaltung der Anforderungen des § 14 ein einheitliches Formular? 
 
Antwort: 
 
Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen erfolgt über Formulare, die der Zentrale 
Innungsverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) zur Verfügung stellt. 
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25. Zu § 14 Abs. 1 i. V. mit § 19 Abs. 1 Nr. 2 – Ableitung der Abgase, Austrittsöffnung 
 
Nach § 14 Abs. 1 hat ein Betreiber einer ab 22. März 2010 errichteten oder wesentlich geänderten 
Feuerungsanlage für feste Brennstoffe die Einhaltung der Anforderungen des § 19 Abs. 1 und 2 von 
einer Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger seiner Wahl vor der Inbetriebnahme der 
Feuerungsanlage feststellen zu lassen.  
 
Frage: 
 
Wie kann diese Betreiberpflicht immissionsschutzrechtlich überwacht werden? 
 
Antwort:  
 
Ob ein Betreiber seiner Pflicht nach § 14 Abs. 1 vor der Inbetriebnahme der Anlage nachgekommen 
ist, kann der (die) Bezirksschornsteinfegermeister(in) erst aufgrund einer Übersendung der 
Feststellung gem. § 20 Abs. 2 der 1. BImSchV oder im Rahmen seiner (ihrer) Feuerstättenschau gem. 
§ 14 SchfHwG überprüfen. 
Im Rahmen der baurechtlichen Überwachung sollte gleichzeitig mit der nach der jeweiligen 
Bauordnung eines Landes verlangten „Bescheinigung zur ordnungsgemäßen Abführung der Abgase“ 
eine Information zur zusätzlichen Betreiberpflicht nach § 14 Abs. 1 i. V. mit § 19Abs. 1 der 1. 
BImSchV erfolgen. 
Nach § 14 Abs. 4 hat die Schornsteinfegerin oder der Schornsteinfeger über das Ergebnis der 
Messungen sowie über die Durchführung der Überwachungstätigkeiten nach Absatz 1 und 2 dem 
Betreiber der Feuerungsanlage eine Bescheinigung nach Anlage 2 Nummer 4 und 5 auszustellen. 
Anlage 2 Nr. 5 enthält keinen Hinweis auf die Protokollierung des Ergebnisses der Überwachung der 
Schornsteinhöhe für feste Brennstoffe. Sie bezieht sich auf den Inhalt der Bescheinigung über die 
Überwachungsmessungen an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe. 
Deshalb sollte das Schornsteinfegerhandwerk eine Bescheinigung über das Ergebnis der Überwachung 
der Schornsteinhöhe für den Betreiber ausstellen, die mindestens folgende Angaben enthält: 
 
1. Allgemeine Informationen nach Anlage 2 Nr. 5 
 
2. Die Austrittöffnung des Schornsteins zur o.g. Anlage entspricht den Anforderungen des 
 
§ 19 Abs. 1 Nr.1   ja □   nein □ 
 
§ 19 Abs. 1 Nr. 2   ja □   nein □ 
 
Zunächst hat der Betreiber gemäß § 20 Abs. 2 der 1. BImSchV eine Nachweispflicht gegenüber dem 
(der) Bezirksschornsteinfegermeister(in). Daneben kann die zuständige Überwachungsbehörde gemäß 
§ 52 Abs. 1 S. 1 BImSchG vom Betreiber eine entsprechende Auskunft oder die Vorlage der erfolgten 
Feststellung durch eine Schornsteinfegerin bzw. einen Schornsteinfeger zur ordnungsgemäßen 
Ableitung der Abgase verlangen. 
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26. Zu § 14 Abs. 2 sowie § 15 Abs. 1: Einsatz mehrerer zugelassener fester 
Brennstoffe 

 
Kleine und mittlere Feuerungsanlagen können für mehrere der nach § 3 Abs. 1 der 1. BImSchV 
zugelassenen festen Regelbrennstoffe zugelassen und geeignet sein. 
 
Frage: 
 
Welche Brennstoffe sind bei der Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen 
sowie der wiederkehrenden Überwachung an diesen Feuerungsanlagen einzusetzen? 
 
Antwort: 
 
Die Voraussetzung zur Verbrennung mehrerer Festbrennstoffe nach § 3 Abs. 1 der 1. BImSchV ist die 
Erklärung des Anlagenherstellers, dass die Anlage für den Einsatz der v.g. Brennstoffe geeignet ist. 
 
Es ist davon auszugehen, dass das Abbrandverhalten und die Anlagenführung für verschiedene 
Festbrennstoffe unterschiedlich sein werden. Deshalb sollten die erforderlichen Messungen und 
Überprüfungen (neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen sowie wiederkehrende) separat für 
jeden der Brennstoffe erfolgen, mit Bezug auf den Grenzwert des jeweiligen Brennstoffs. Handelt es 
sich dabei um Brennstoffe, die in einer Nr. des § 3 Abs. 1 der 1. BImSchV zusammengefasst sind, so 
ist nur ein Nachweis mit dem für die Emission ungünstigsten Brennstoff zu führen. 
 
Die wiederkehrenden Messungen und Überprüfungen sind einmal in jedem zweiten Kalenderjahr für 
jeden Brennstoff durchzuführen. 
 
Wenn der Betreiber gegenüber dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger verbindlich schriftlich 
erklärt, dass die Anlage ausschließlich mit einem der für die Anlage geeigneten Brennstoffe betrieben 
wird, so sind die Messungen und Überprüfungen der Anforderungen für und mit diesem Brennstoff 
ausreichend. Die Erklärung ist im Formblatt nach Anlage 2 der KÜO unter „Bemerkungen“ bei jeder 
wiederkehrenden Überwachung erneut abzugeben. 
 
 



 

27 

27. Zu § 14 Abs. 2 sowie § 15 Abs. 1: Einsatz mehrerer zugelassener Brennstoffe bei 
Wechselbrandkesseln 

 
Kleine und mittlere Feuerungsanlagen können für mehrere der nach § 3 Abs. 1 der 1. BImSchV 
zugelassenen Regelbrennstoffe zugelassen und geeignet sein. Im Falle von Wechselbrandkesseln 
können die Brennstoffe gasförmig und/oder flüssig und/oder fest sein. 
 
Frage: 
 
Welche Brennstoffe sind bei der Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen 
sowie der wiederkehrenden Überwachung an diesen Feuerungsanlagen einzusetzen? 
 
Antwort: 
 
Die Voraussetzung zur Verbrennung mehrerer Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 der 1. BImSchV ist die 
Erklärung des Anlagenherstellers, dass die Anlage für den Einsatz der v.g Brennstoffe geeignet ist. Es 
ist davon auszugehen, dass das Abbrandverhalten und die Anlagenführung für verschiedene 
Brennstoffe unterschiedlich sein werden. Deshalb sollten die erforderlichen Messungen und 
Überprüfungen (neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen sowie wiederkehrend) separat für 
jeden der Brennstoffe erfolgen, mit Bezug auf den Grenzwert des jeweiligen Brennstoffs. Handelt es 
sich dabei um Brennstoffe, die in einer Nr. des § 3 Abs.1 der 1. BImSchV zusammengefasst sind, so 
ist nur ein Nachweis mit dem für die Emission ungünstigsten Brennstoff zu führen. 
 
Die Messung sowie die Überprüfung der weiteren Anforderungen sind einmal in jedem zweiten bzw. 
bei Anlagen nach § 15 Abs. 3 Nr.1 der 1. BImSchV in jedem dritten Kalenderjahr für jeden Brennstoff 
durchzuführen. 
 
Wenn der Betreiber gegenüber dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger verbindlich schriftlich 
erklärt, dass die Anlage ausschließlich mit einem der für die Anlage geeigneten Brennstoffe betrieben 
wird, so sind die Messungen und Überprüfungen der Anforderungen für und mit diesem Brennstoff 
ausreichend. Die Erklärung ist im Formblatt nach Anlage 2 der KÜO unter „Bemerkungen“ bei jeder 
wiederkehrenden Überwachung erneut abzugeben. 
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28. Zu § 15 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 und 2: Wiederkehrende Überwachung bei den 
Brennstoffen Nr. 6 und Nr. 7 

 
In Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung 30 kW oder mehr in Betrieben der 
Holzbearbeitung oder Holzverarbeitung dürfen die Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 7 der 1. 
BImSchV eingesetzt werden. 
 
Frage: 
 
Wie ist zu verfahren, wenn bei der wiederkehrenden Überwachung der Feuerungsanlage kein 
Brennstoff nach Nr. 6 oder Nr. 7 nach § 3 Abs. 1 der 1. BImSchV vorrätig ist? 
 
Antwort: 
 
Sofern der Betreiber den Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs.1 Nr. 6 oder 7 der 1. BImSchV 
beabsichtigt, und die Anlage nach Angaben des Herstellers dafür geeignet ist, hat der Betreiber dafür 
Sorge zu tragen, dass bei der anstehenden Messung sowie der Überprüfung der weiteren 
Anforderungen diese Brennstoffe vorrätig sind. 
 
Eine ausschließliche Messung der Anlage für den Einsatz von naturbelassenem Holz ist möglich, 
sofern der Betreiber dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger verbindlich schriftlich erklärt, 
dass keine Brennstoffe nach Nr. 6 und 7 eingesetzt werden. Die Erklärung ist im Formblatt nach 
Anlage 2 der KÜO unter „Bemerkungen“ bei jeder wiederkehrenden Überwachung erneut abzugeben. 
 
Es gelten die Emissionsgrenzwerte des jeweils eingesetzten Brennstoffes. 
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29. Zu § 15 Abs. 3: Wiederkehrende Überwachung (Öl- und Gasfeuerungsanlagen) 
 
Der Betreiber einer Öl- oder Gasfeuerungsanlage mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt und 
mehr, für die in den §§ 7 bis 10 Anforderungen festgelegt sind, hat die Einhaltung der jeweiligen 
Anforderungen 
 
1. einmal in jedem dritten Kalenderjahr bei Anlagen, deren Inbetriebnahme oder wesentliche 
Änderung nach § 2 Nummer 16 Buchstabe b zwölf Jahre und weniger zurückliegt, und 
 
2. einmal in jedem zweiten Kalenderjahr bei Anlagen, deren Inbetriebnahme oder wesentliche 
Änderung nach § 2 Nummer 16 Buchstabe b mehr als zwölf Jahre zurückliegt, von einer 
Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger durch Messungen feststellen zu lassen. 
 
Frage: 
 
Auf welchen Zeitpunkt ist die Festlegung des nächsten Messjahres zu beziehen? 
 
Antwort: 
 
Die nach der 1. BImSchV vorgeschriebenen Überprüfungen erfolgen in dem Kalenderjahr, das sich 
bezogen auf die letzte Messung ergibt. Ist die letzte wiederkehrende Messung im Jahr 2009 erfolgt, 
ergibt sich als nächster Messtermin das Jahr 2011 bzw. 2012. Werden die wiederkehrenden 
Messungen im Jahr 2010 durchgeführt, erfolgen die nächsten wiederkehrenden Messungen im Jahr 
2012 oder 2013. 
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30. Zu § 15 Abs. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 1: Gasfeuerungsanlagen 
 
Für Feuerungsanlagen, die regelmäßig mit Gasen der öffentlichen Gasversorgung und während 
höchstens 300 Stunden im Jahr mit Heizöl EL im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 9 betrieben werden, 
gilt während des Betriebs mit Heizöl EL für alle Betriebstemperaturen ein Emissionsgrenzwert für 
Stickstoffoxide von 250 Milligramm je Kilowattstunde Abgas. 
 
Frage: 
 
Ist die Kontrolle der Einhaltung des NOx-Grenzwertes vor Ort durch Messung des 
Schornsteinfegerhandwerks durchzuführen oder genügt eine Herstellerbescheinigung analog zu § 6 
Abs. 1? 
 
Antwort: 
 
Nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 ist die Einhaltung nicht durch Herstellerbescheinigung 
nachzuweisen. Damit unterliegt die Anforderung der Überwachung nach § 14 und § 15 (Messung). In 
der Praxis ist jedoch davon auszugehen, dass die Anforderungen an die NOx-Emissionen eingehalten 
werden, wenn eine Anlage die Vorgabe auf dem Prüfstand eingehalten hat und die Grenzwerte für 
Abgasverlust und Rußzahl bei einer Schornsteinfegermessung eingehalten sind. Aus diesem Grund 
wird bei der wiederkehrenden Überwachung der Anlage geprüft, wie lange die Anlage mit Heizöl EL 
betrieben wurde; anstelle einer Messung der NOx-Emissionen vor Ort wird eine Bescheinigung über 
die Typprüfung als Nachweis über die Einhaltung der NOx-Anforderung anerkannt. 
 
 

31. Zu § 19 Abs. 1: Ableitbedingungen für Abgase 
 
§ 19 Abs. 1 legt Ableitbedingungen für Abgase bei Errichtung oder einer wesentlichen Änderung fest. 
 
Frage: 
 
Bezieht sich die „Errichtung oder die wesentliche Änderung“ auf den Schornstein oder auf die 
Feuerungsanlage. 
 
Antwort: 
 
Die Einhaltung der Anforderungen nach § 19 der 1. BImSchV ist ausgerichtet auf die Errichtung oder 
wesentliche Änderung der Feuerungsanlage, und hier insbesondere auf die Feuerstätte, die den 
emissionsrelevanten Kern der Anlage darstellt (siehe Frage zu § 2 Abs. 5). 
 
Dies wird auch verdeutlicht durch den § 14 Abs. 1 der 1. BImSchV. Hiernach hat der Betreiber einer 
ab dem 22. März 2010 errichteten oder wesentlich geänderten Feuerungsanlage für die feste 
Brennstoffe die Einhaltung der Anforderungen des § 19 Absatz 1 und 2 vor der Inbetriebnahme der 
Anlage von einer Schornsteinfegerin oder einem Schornsteinfeger festzustellen zu lassen. Eine 
wesentliche Änderung des Schornsteins kann jedoch die Immissionssituation ebenfalls erheblich 
beeinflussen. Sie ist für die Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen an die Schornsteinhöhe 
ebenfalls maßgeblich. 
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32. Zu § 19 Abs. 1: Ableitbedingungen für Abgase 
 
§ 19 Abs. 1 legt Anforderungen an die Lage der Austrittsöffnung von Schornsteinen fest. 
 
Frage: 
 
Die Forderungen an die Lage der Austrittsöffnung von Schornsteinen in der 1. BImSchV decken sich 
nicht mit den Anforderungen der Feuerungsverordnungen der Länder. Wie ist zu verfahren, wenn 
lediglich die Vorgaben der FeuVO erfüllt sind und die Anforderungen der 1. BImSchV nicht erfüllt 
werden? 
 
Antwort: 
 
Es sind sowohl die Anforderungen der Feuerungsverordnungen der Länder als auch die Vorgaben der 
1. BImSchV zu befolgen. Dies ist sichergestellt, wenn die strengere Vorschrift eingehalten wird. 
Das Ergebnis der Überprüfung der Schornsteinhöhe nach 1.BImSchV ist zu bescheinigen. Der 
Betreiber sollte auf seine Nachweispflicht gegenüber dem (der)Bezirksschornsteinfegermeister(in) 
hingewiesen werden. Werden die Anforderungen der 1. BImSchV bezüglich der Ableitbedingungen 
nicht eingehalten, meldet der (die) Bezirksschornsteinfegermeister(in) das Ergebnis der zuständigen 
Überwachungsbehörde. 
 
 

33. Zu § 25 Absatz 4 Satz 3: Übergangsregelungen für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, 
ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen 

 
§ 25 Absatz 4 regelt die Überwachungspflichten für Feuerungsanlagen >15 kW Nennwärmeleistung. 
Nach Satz 3 gelten § 14 Absatz 3 und 5 hierbei entsprechend. 
 
Frage: 
 
Dass die Absätze 3 und 5 des § 14 hier Anwendung finden sollen, ergibt für Absatz 3 keinen Sinn; 
hingegen sollte Absatz 4 zur Anwendung kommen. Wie sollte damit umgegangen werden? 
 
Antwort: 
 
§ 25 Abs. 4 Satz 3 ergibt wörtlich genommen in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Es handelt sich 
offensichtlich um einen redaktionellen Fehler. 
Die korrekte Schreibweise muss eigentlich „§ 14 Absatz 4 und 5“ lauten. 
Daher ist die in § 25 Abs. 4 S. 3 genannte In-Bezugnahme nicht auf Abs. 3, sondern auf Abs. 4 zu 
verstehen. 
 
 



 

32 

34. Zu § 26 Abs. 1 – Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen 
 
§ 26 Abs. 1 legt Grenzwerte für bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen fest. 
 
Frage: 
 
Wie ist mit Anlagen umzugehen, bei deren Typprüfung lediglich die Kohlenmonoxid-, nicht aber die 
Staubemissionen erfasst wurden? 
 
Antwort: 
 
Bei bestehenden Anlagen ist zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des § 26 Abs. 1 (Staub 
und Kohlenmonoxid) die Vorlage einer Prüfbescheinigung ausreichend, mit der die Unterschreitung 
einer CO-Konzentration von 1,5 g/m³ bescheinigt wird. 
 
Erläuterung: 
 
Sehr viele ältere Prüfbescheinigungen z.B. zum Nachweis der Einhaltung der „Stuttgarter“ oder 
„Regensburger“ Anforderungen (gemäß Brennstoffverordnungen) enthalten keine Angaben zu den 
Staubemissionen. Es ist aber bekannt, dass bei CO-Gehalten von weniger als 1,5 g/m³ die 
Staubemissionen handbeschickter Anlagen wegen des geringen Rußanteils eine Staubkonzentration 
von 0,15 g/m³ i.d.R. nicht überschreiten (siehe Abschnitt 4.3 Bericht II in „Vereinfachte Überwachung 
der Staubemissionen bei Holz-Kleinfeuerungsanlagen, Delta-PMethode“, BayLfU, 2003). 
 
 

35. Zu § 26 Abs. 2: Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe 
 
§ 26 enthält die Anforderungen für bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe. 
Absatz 2 bestimmt die Fristen zur Nachrüstung von Staubfiltern oder zur Außerbetriebnahme bei 
Nichteinhaltung der Grenzwerte. 
 
Auslegungs-/Verständnisprobleme: 
 
Die Übergangsregeln für bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe sehen die 
Einführung von Grenzwerten für Staub und CO vor. Kann die Einhaltung der Grenzwerte nicht bis 
zum 31.12.2013 nachgewiesen werden, sind die Anlagen nach § 26 Abs. 2 außer Betrieb zu nehmen, 
oder mit Einrichtungen zur Reduzierung der Staubemissionen nach dem Stand der Technik 
nachzurüsten. Nach dem Wortlaut würde es auch bei einer Überschreitung des Grenzwertes für CO 
ausreichen, Einrichtungen zur Reduzierung der Staubemissionen nachzurüsten. Es stellt sich die Frage, 
ob dies dem Gewollten entspricht oder ob die Vorschrift so zu lesen ist, dass bei Überschreitung des 
Grenzwertes für CO nur eine Außerbetriebnahme in Frage kommt. 
 
Antwort: 
 
Die Vorschrift ist so auszulegen, dass bei Überschreitung des Grenzwertes für CO nur die 
Außerbetriebnahme in Frage kommt, es sei denn, die Maßnahme zur Reduzierung der Staubemission 
führt auch zur Verminderung der CO-Emission, was aber entsprechend Absatz 1 nachzuweisen wäre. 
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36. Zu § 26 Abs. 4: Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe 
 
Es wird geregelt, dass für Kamineinsätze, Kachelofeneinsätze oder vergleichbare Ofeneinsätze, die 
eingemauert sind, die Sanierungs- und Außerbetriebnahmefristen des Abs. 2 nicht gelten. Stattdessen 
sind diese Anlagen zu den in Abs. 2 Satz 1 genannten Zeitpunkten mit einer Einrichtung zur 
Staubminderung nachzurüsten. 
 
Frage: 
 
Welche Übergangsregelungen gelten für eingemauerte Kamin- oder Kachelofeneinsätze? 
 
Antwort: 
 
Für fest eingemauerte Einsätze ist durch Messung die Einhaltung der Anforderungen nachzuweisen. 
Ist dies nicht möglich, muss eine Einrichtung zur Staubreduzierung nachgerüstet werden. Die 
Außerbetriebnahme entsprechend § 26 Abs. 2 kann von der Überwachungsbehörde nicht angeordnet 
werden. Die Möglichkeit der freiwilligen Außerbetriebnahme bleibt davon unberührt. 
 
 

37. Zu § 26 Abs. 5 Satz 3: Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe 

 
Nachweise nach Abs. 1 Satz 2 (Nachweis der Grenzwerteinhaltung über Prüfstands- oder 
Einzelmessungen) müssen bis spätestens 31.12.2012 dem (der) Bezirksschornsteinfeger(in) vorgelegt 
werden. 
 
Frage: 
 
Die Regelung steht im Widerspruch zu § 26 Abs. 2, wonach Anlagen entsprechend den 
Übergangsregelungen nachzurüsten oder außer Betrieb zu nehmen sind, wenn ein Nachweis über die 
Grenzwerteinhaltung bis einschließlich 31.12. 2013 nicht geführt werden kann. 
 
Antwort: 
 
Nach dem Wortlaut des Absatz 5 stellt der (die)Bezirksschornsteinfegermeister(in) bis zum 
31.12.2012 das Datum auf dem Typenschild fest. Bis zum gleichen Zeitpunkt kann der Betreiber 
Nachweise darüber erbringen, dass eine Anlage die Grenzwerte nach Abs. 1 einhält. Sollte der 
Betreiber einen solchen Nachweis nicht erbringen, so stellt der 
(die)Bezirksschornsteinfegermeister(in) bis zum 31.12.2013 fest, bis zu welchem Zeitpunkt die 
betreffende Anlage nachzurüsten oder außer Betrieb zu nehmen ist. 
 
Diese unterschiedlichen Termine sind bei der Novellierung zu spät erkannt worden und konnten nicht 
mehr korrigiert werden. Ein rechtlich relevanter Grund, dem Anlagenbetreiber den Nachweis in der 
Zeit zwischen dem 31.12.2012 und dem 31.12.2013 zu verwehren, ist nicht ersichtlich. Da es sich um 
einen redaktionellen Fehler handelt, sollte hier das Jahr 2013 zugrunde gelegt werden. Es würde sonst 
einen offensichtlichen Wertungswiderspruch in § 26 darstellen. Der Nachweis des Betreibers muss 
daher bis 31.12.2013 möglich sein. 
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38. Zu Anlage 2 Nr. 4: Übermittlung der gemessenen CO-Gehalte bei Ölfeuerungsanlagen 
 
Nach § 15 Abs. 3 in Verbindung mit §§ 7 und 8 muss bei messpflichtigen Ölfeuerungsanlagen auch 
der Kohlenstoffmonoxidgehalt (CO) ermittelt werden. In Anlage 2 Nr. 4 fehlt die Angabe des CO-
Gehalts. 
 
Frage: 
 
Wie kann sichergestellt werden, dass der CO-Wert an den Bezirksschornsteinfegermeister übermittelt 
wird? 
 
Antwort: 
 
Anlage 2 Nr. 4 formuliert lediglich Angaben, die mindestens im Formblatt enthalten sein müssen. Im 
Hinblick auf die Verpflichtung in § 15 Abs. 3 in Verbindung mit §§ 7 und 8 ist der ermittelte CO-
Gehalt einzutragen. 
 
 

39. Zu Anlage 3 Nr. 2: Bestimmung des Nutzungsgrades 
 
Laut Anlage 3 Nr. 2 soll der Nutzungsgrad nach dem Verfahren der DIN EN 303-5, Ausgabe Juni 
1999 bestimmt werden. Diese Norm enthält keine Angaben zur Bestimmung des Nutzungsgrades. 
 
Frage: 
 
Wie ist der Nutzungsgrad zu bestimmen? 
 
Antwort: 
 
Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler. Wie bisher ist der Nutzungsgrad nach DIN 4702 Teil 
8, Ausgabe März 1990 zu bestimmen. 
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40. Zu § 52 Abs. 2 BImSchG:Betretungsrecht 
 
Frage: 
 
Hat die Immissionsschutzbehörde das Recht eine Wohnung zu betreten, in der eine Anlage betrieben 
wird, die dem Anwendungsbereich der 1. BImSchV unterliegt? 
 
Antwort:  
 
Das Betretungsrecht für private Wohnräume ist in § 52 Abs. 2 geregelt. Danach sind Eigentümer und 
Betreiber von Anlagen sowie Eigentümer und Besitzer von Grundstücken auf denen Anlagen 
betrieben werden, verpflichtet, den Angehörigen der zuständigen Behörde und deren Beauftragten 
Zutritt zu den Grundstücken und zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung auch zu Wohnräumen und die Vornahme von Prüfungen einschließlich der Ermittlung 
von Emissionen und Immissionen zu gestatten. 
Damit sind die Hürden vom Gesetzgeber für den Zutritt zu Wohnräumen relativ hoch gesetzt. Mit dem 
Wort dringend ist dabei eine qualitativ gesteigerte Gefahr im Sinne einer erheblichen Gefahr gemeint. 
Eine dringende Gefahr liegt vor, wenn konkrete Hinweise auf eine Gesundheitsgefahr bestehen und 
diese Gefahr mit zumutbaren Mitteln nicht anders abwendbar ist. 
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Anlage 1 zu Frage 4 des Kapitel I: 
 
Verfahren zur Ermittlung der maximalen, an den Wärmebedarf des Aufstellraumes 
angepassten, Nennwärmeleistung einer Einzelraumfeuerungsanlage 
 
Schritt 1: Ermittlung der Heizlast des Aufstellraumes nach DIN EN 12831 
 
Die Ermittlung des Tageswärmebedarfs des Aufstellraumes erfolgt anhand DIN EN 12831. Soweit 
angrenzende Räume sich in einem Verbund mit dem eigentlichen Aufstellungsraum befinden (z.B. 
Diele, Flur, Esszimmer) wird deren Heizbedarf mit berücksichtigt. Bei der Anwendung der DIN EN 
12831 können folgende spezifische Faktoren zugrunde gelegt werden: 
 
 Wiederaufheizfaktor:  10 
 Temperaturdifferenz:  26 K 
 
Schritt 2: Ermittlung des Tageswärmebedarfs 
 
Die Heizlast des Aufstellraumes in kW ist mit 24 h zu multiplizieren. 
 
Schritt 3: Ermittlung der maximalen, an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepassten, 
Nennwärmeleistung der Feuerung 
 
Der Tageswärmebedarf in kWh ist durch den jeweiligen Betriebsfaktor4 zu dividieren. Für die 
verschiedenen Feuerstättenarten werden folgende Faktoren festgelegt, die die unterschiedliche 
Betriebsweise der Anlagen abbilden (Betriebsfaktoren): 
 

Heizeinsätze im Grundofenbetriebsprinzip (DIN EN 13229),  
Speichereinzelfeuerstätten (DIN EN 15250)  2 
 
Kamin- und Kachelofeneinsätze (DIN EN 13229) 4 
 
Raumheizer (DIN EN 13240), Pelletöfen (DIN EN 14785),  
Heizungsherde (DIN EN 12815) mit Wasserwärmetauscher und Pufferspeicher 5 
 
Raumheizer (DIN EN 13240), Pelletöfen (DIN EN 14785),  
Heizungsherde (DIN EN 12815) ohne Wasserwärmetauscher 6 

 
 
Bei Heizeinsätzen im Grundofenbetriebsprinzip (DIN EN 13229) und Speichereinzelfeuerstätten (DIN 
EN 15250) wird die maximale, an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepasste, 
Feuerungswärmeleistung, bezogen auf die Dauer eines Abbrandes, ermittelt. 
 

                                                      
4 Der Betriebsfaktor beschreibt den Zeitraum eines Tages, den die in typischer Weise betriebene 
Feuerungsanlage ihre Wärme an den Raum abgibt. Die Zeiträume, in denen nur ein Teil der Nennwärmeleistung 
abgegeben wird, sind anteilig enthalten. 
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Kapitel II  –  Vollzugsempfehlung zur Prüfstandsmessung an Anlagen 
  für Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 der 1. BImSchV 
   
Stand: 30.07.2013 

Vorbemerkung  
 
Die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV – vom 26. Januar 2010 
(BGBl. I S. 38) ist am 22. März 2010 in Kraft getreten.  
Nach Inkrafttreten sind Fragen zur Durchführung der Typprüfung bei Anlagen für Stroh, Getreide und 
ähnliche Brennstoffe aufgetreten: 
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1. Zu § 3 Abs. 1 - Brennstoffe: Welcher Brennstoffnummer sind Brennstoffmischungen aus 
nachwachsenden Rohstoffen zuzuordnen? 

 
Mischungen von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 mit Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 13 sind als 
Brennstoffe nach Nr. 13 anzusehen. Mischungen, die ausschließlich Brennstoffe nach Nr. 8 enthalten, 
sind insgesamt als Brennstoffe der Nr. 8 anzusehen. 
 
Mischungen von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 bzw. 5 mit Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 
sind als Brennstoffe nach Nr. 8 anzusehen, soweit deren Anteile nicht nur unerheblich sind. Dies kann 
im Zweifelsfall durch Vergleich der Spezifikation der Brennstoffmischung mit den Anforderungen an 
Holzhackschnitzel der Eigenschaftsklasse B 1 nach DIN EN 14961-4, Tabelle 2, beurteilt werden. 
Mischungen, die Industrierestholz nach Nr. 1.2.2 DIN EN 14961-1, Tabelle 1 oder Gebrauchtholz 
nach Nr. 1.3.2 DIN EN 14961-1, Tabelle 1, enthalten, sind nicht dem § 3 Abs.1 der 1. BImSchV 
zuzuordnen. 
 
 

2. Zu § 4 Abs. 7: Prüfstandsmessungen an Anlagen für Brennstoffe gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 8 in 
Verbindung mit Anlage 4 

 
Gemäß § 4 Abs. 7 müssen Anlagen für die Brennstoffe der Nr. 8 unter Prüfbedingungen Grenzwerte 
für die Dioxin-und Furan- (PCDD/PCDF-), Stickoxid- und CO-Emissionen einhalten. 
 
Frage: 
 
Sind die vorgegebenen Messungen für jeden Brennstoff, jede Aufbereitungsform und jede 
Leistungsklasse durchzuführen? 
 
Antwort: 
 
Brennstoffe: 
 
In § 3 Ziffer 8 der 1. BImSchV sind folgende Brennstoffe genannt: Stroh und ähnliche pflanzliche 
Stoffe, nicht als Lebensmittel bestimmtes Getreide wie Getreidekörner und Getreidebruchkörner, 
Getreideganzpflanzen, Getreideausputz, Getreidespelzen und Getreidehalmreste sowie Pellets aus den 
vorgenannten Brennstoffen. Die Eignung einer Feuerungsanlage mit einer Feuerungswärmeleistung 
von kleiner 100 kW für die gesamte Bandbreite dieser Brennstoffgruppe kann nachgewiesen werden, 
indem die Typprüfung mit den beiden in Tabelle 1 charakterisierten Brennstoffen durchgeführt wird. 
 
Wird die Nutzung eines Anlagentyps nur für einen Teil der in § 3 Abs. 1 Nr. 8 genannten Brennstoffe 
angestrebt, so gilt folgende Zuordnung: 
 

Brennstoffgruppe A - Mit Prüfbrennstoff A sind Anlagen zu prüfen, die für folgende Brennstoffe 
geeignet sein sollen: 

Miscanthus, Weizenstroh, Roggenstroh, Gerstenstroh, Triticalestroh, Maisstroh, Leinstroh, 
Dinkelstroh, Hanf (Faserhanf und Hanfstroh), Flachs 
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Brennstoffgruppe B - Mit Prüfbrennstoff B sind Anlagen zu prüfen, die für folgende Brennstoffe 
geeignet sein sollen: 

Getreidekörner, Reinigungsgetreide, Mindergetreide und Reinigungsabgänge, Kleie (keine 
Raps- bzw. Sonnenblumenkörner) 

 
Brennstoffgruppe AB - Mit Prüfbrennstoff A und Prüfbrennstoff B sind Anlagen zu prüfen, die 
für folgende Brennstoffe geeignet sein sollen: 

Getreideganzpflanzen, Rapsstroh, Landschaftspflegeheu, Wiesenheu, einjährige Feldgräser, 
Maisspindel, Sonnenblumenstroh, Hopfen; 

 
Anlagen für Mischbrennstoffe, die teilweise dem Prüfbrennstoff A und teilweise dem Prüfbrennstoff B 
zuzuordnen sind, sind mit beiden Prüfbrennstoffen zu prüfen. 
 
Tabelle 1: Anforderungen an Prüfbrennstoffe 
 

Brennstoffparameter Einheit 

Prüfbrennstoff 

relevante Prüfnorm 
Typ A Typ B 

Aschegehalt % i.d. TM > 6,0 > 2,0 DIN EN 14775 

Stickstoffgehalt % i.d. TM > 0,5 > 2,0 DIN EN 15104 

Kaliumgehalt % i.d. TM > 1,0 > 0,5 DIN EN 15290 

Chlorgehalt % i.d. TM > 0,4 > 0,05 DIN EN 15289 

Ascheerweichungspunkt EP °C < 1000 < 800 
DIN CEN/TS 

15370-1 

Heizwert  n.b. n.b.  

Wassergehalt  n.b. n.b.  

Aufbereitungsform  
Häckselgut 
oder Press- 

linge5 

Körner/Häck-  

selgut oder  

Presslinge6 

 

 
 
 

                                                      
5 Wenn nach Deklaration des Herstellers Häckselgut und Presslinge (Prüfbrennstoff Typ A) eingesetzt werden 
können, reicht eine Prüfung mit Häckselgut. 
 

6 2Wenn nach Deklaration des Herstellers Häckselgut, Körner und Presslinge eingesetzt werden können, ist die 
Prüfung mit Häckselgut und Körnern (Prüfbrennstoff Typ B) durchzuführen. Eine Prüfung mit Presslingen ist 
dann nicht erforderlich. 

 

n. b.: nicht beschränkt 
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Die Stückigkeit bzw. Größe der Häcksel/Presslinge ist bei der Prüfung gemäß den Vorgaben des 
Herstellers der Feuerungsanlage zu wählen. 
 
Die Anforderungen der Tabelle 1 gelten als eingehalten, wenn der Analysewert abzüglich der 
Messunsicherheit des jeweiligen Analyseverfahrens, im Fall des Ascheerweichungspunkt zuzüglich 
der Messunsicherheit, die jeweilige Anforderung erfüllt. Heizwert und Wassergehalt des 
Prüfbrennstoffs sind zu ermitteln und anzugeben. 
 
 
Der Prüfbrennstoff muss möglichst frei von Verunreinigungen und Erdanhaftungen sein. Die 
Eigenschaften der Prüfbrennstoffe sind durch eine geeignete Auswahl und ggf. Mischung von 
Brennstoffen der Nr. 8 einzustellen. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, können zur Verschlechterung 
der Brennstoffeigenschaften Additive zur Erhöhung des Chlorgehalts und des Kaliumgehalts 
eingesetzt werden. Sollte eine Erhöhung des Stickstoffgehalts notwendig sein, so können hierzu 
proteinhaltige Körner oder Bestandteile davon beigemischt werden. Es wird eine Zertifizierung der 
Prüfbrennstoffe A und B zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität angestrebt. 
 
 
Durchführung der Prüfungen:  
 
Bezüglich möglicher Leistungsklassen einer Baureihe sind die feuerungstechnischen Prüfungen 
entsprechend der DIN EN 303-57 durchzuführen. Soweit bei der CO-Messung bei den 
Zwischengrößen einer Baureihe keine erhöhten Emissionen im Vergleich zur Anlage mit der größten 
und kleinsten Nennwärmeleistung auftreten, gilt für die Messung von PCDD/PCDF die folgende 
abweichende Regelung: 
 
Bei Heizkesseln einer Baureihe mit gleichbleibendem konstruktiven Aufbau genügt es, bei einem 
Verhältnis der Nenn-Wärmeleistung des größten zum kleinsten Heizkessel kleiner oder gleich 3:1 an 
der Anlage mit der größten und der mit der kleinsten Leistung zu messen. 
 
Typprüfungen müssen von Stellen durchgeführt werden, die nach DIN EN ISO 17025 (Ausgabe 
August 2005) für die Prüfungen nach DIN EN 303-5 akkreditiert sind. Liegt für Messungen, die in der 
DIN EN 303-5 nicht gefordert sind, keine Akkreditierung vor, so ist für diese Messung eine nach § 26 
BImSchG entsprechend bekannt gegebene Stelle hinzuzuziehen. Prüfungen und Gutachten von 
Prüfstellen anderer Mitgliedstaaten der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) werden 
als gleichwertig anerkannt, insbesondere wenn die Prüfstellen durch ein von der ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation) evaluiertes Akkreditierungssystem für die entsprechenden 
Prüfaufgaben nach der Normenreihe DIN EN ISO/IEC 17025 (Ausgabe August 2005) akkreditiert 
sind. 
 
Falls die Messung von PCDD/PCDF durch eine nach § 26 BImSchG bekannt gegebene Stelle erfolgt, 
kann der Messparameter Sauerstoff auch von der nach DIN EN 303-5 akkreditierten Prüfstelle 
gemessen und zur Auswertung der PCDD/PCDF-Messung herangezogen werden.  

                                                      
7 Bei Heizkesseln einer Baureihe mit gleichbleibendem konstruktiven Aufbau genügt es, bei einem Verhältnis 
der Nenn-Wärmeleistung des größten zum kleinsten Heizkessel kleiner oder gleich 2:1, die Prüfungen mit dem 
kleinsten und dem größten Heizkessel durchzuführen. Ist jedoch innerhalb derselben Baureihe dieses Verhältnis 
größer als 2:1, so müssen so viele Zwischengrößen geprüft werden, dass dieses Verhältnis nicht überschritten 
wird. 
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Die nach DIN EN 303-5 akkreditierte Prüfstelle muss dann über eine Akkreditierung der 
Sauerstoffmessung verfügen. Anstelle der O2-Messung sind zur Bestimmung des O2-Gehalts im Abgas 
eine Messung des CO2-Gehalts im Abgas und eine nachfolgende Umrechnung zulässig. 
 
Es ist sinnvoll, vor der PCDD/PCDF-Messung die Typprüfung gemäß DIN EN 303-5 einschließlich 
der Messung der Staub- und NOx-Emissionen durchzuführen. Bei Überschreitung der Staub- oder CO- 
Grenzwerte gemäß § 5 Abs. 1 (Staub) oder gemäß Anlage 4 Nr. 2 (NOx oder CO) der 1. BImSchV ist 
eine Fortführung der Prüfung nicht sinnvoll. 
 
 
Messung der PCDD/PCDF-Emissionen 
 
Die Messung der PCDD/PCDF Emissionen erfolgt über einen Probenahmezeitraum von 6 h nach den 
Vorgaben der DIN EN 1948. 
 
Die im Abgas der Feuerungsanlagen zu erwartenden Stäube können sehr fein und schlecht filtrierbar 
sein, so dass empfohlen wird, Probenahmeapparaturen mit hohem Staubrückhaltevermögen zu nutzen. 
 
Zur Sicherstellung der isokinetischen Probenahme kann von den Vorgaben der DIN EN 303-5 zum 
Durchmesser des Abgasrohrs abgewichen werden. Dabei sind die Anforderungen der DIN EN 13284-
1 bzw. DIN EN 15259 an den Mindestabstand des Messpunktes zur Innenwand des Abgaskanals (≥ 5 
cm) zu beachten. 
 
Bei Staubgehalten bis zu 20 mg/m³ ist davon auszugehen, dass die Ermittlung der PCDD/PCDF-
Emissionen ohne erhöhten Aufwand nach den Vorgaben der DIN EN 1948 durchgeführt werden kann. 
Ein Probenahmevolumen von mindestens 6 m³ im Normzustand wird empfohlen, um die Bildung 
einer Rückstellprobe für die Analytik zu ermöglichen. 
 
Bei höheren Staubgehalten kann das Planfilter vor Ablauf der Probenahmezeit verstopfen. In diesem 
Fall bestehen folgende Möglichkeiten: 
 

- Verringerung des Probenahmevolumens auf nicht weniger als 3 m³ bei isokinetischer 
Probenahme - in diesem Fall ist die Bildung einer Rückstellprobe nicht möglich. 

- Einsatz eines Planfilters mit großem Durchmesser. 

- Filterwechsel während der Probenahme. Die effektive Probenahmezeit muss auch in diesem Fall 
6 Stunden betragen. Der Einsatz von Probenahmestandards ist über den gesamten Zeitraum der 
Probenahme erforderlich, d.h. dass jedes eingesetzte Filter mit den Standards dotiert werden 
muss. 

 
Eine Verringerung der Probenahmezeit von 6 h ist wegen der Vorgaben der 1. BImSchV nicht 
möglich. 
 
Die Bestimmung des Feldblindwerts nach der DIN EN 1948-1 ist für jede zeitlich zusammenhängende 
Probenahmekampagne eines Kesseltyps durchzuführen. 
 
Es ist ein Messbericht in Anlehnung an den „Bericht über die Durchführung von 
Emissionsmessungen“ (Mustermessbericht) in der jeweils aktuellen Fassung zu erstellen. 
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Eine Prüfbescheinigung zum Nachweis der Eignung für Brennstoffe der Nr. 8 muss den folgenden 
Hinweis enthalten: 
 
„Die Auslegungsempfehlung zur Durchführung von Prüfstandsmessungen nach § 4 Abs. 7 in 
Verbindung mit Anlage 4 an Anlagen für Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 vom 2. Dezember 2013 
wurden bei der Durchführung der Messungen berücksichtigt. Die Anforderungen der 1. BImSchV für 
den Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 sind eingehalten.“ 
 
Die Gesamtverantwortung für die Prüfung liegt bei der Prüfstelle, die nach DIN EN 305-5 akkreditiert 
ist. 
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Kapitel III  –  Hinweise für Betreiber und Vollzug zur 1. BImSchV  
  (Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr. 13) 
  

Stand: 13.03.2017 

Vorbemerkung  
 
Die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV – vom 26. Januar 2010 
(BGBl. I S. 38) ist am 22. März 2010 in Kraft getreten. Sie enthält gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 13 die 
Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen nachwachsende Rohstoffe als Brennstoff 
einzusetzen. Die „Hinweise für Betreiber und Vollzug“ legen dar, wie für Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 
Nr. 13 nachgewiesen werden kann, dass die Anforderungen des § 3 Abs. 5 eingehalten sind. Darüber 
hinaus sind Aussagen über die Einordnung von Brennstoffen in die Brennstoffnummern der 1. 
BImSchV enthalten[, sowie eine Erläuterung zu Bindemitteln in Presslingen]*. 

Im Folgenden werden die „Hinweise für Betreiber und Vollzug“ ausschließlich als Hinweise 
bezeichnet. 

Die in Abschnitt 2 und 3 dieses Kapitel III genannten Stellen nach § 29 b BImSchG müssen 
mindestens für den Tätigkeitsbereich der Gruppe I (vgl. Anlage 1 der 41. BImSchV / Bekanntgabe-
verordnung) bekannt gegeben worden sein.** 

 

* Die Auslegungsfrage zu Bindemitteln in Presslingen wurde Kapitel I hinzugefügt. 

** Aufgrund der Zusammenfassung in ein Gesamtdokument wurde dieser Satz redaktionell geändert. 
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1. Zu § 3 Abs. 1 der 1. BImSchV – Brennstoffmischungen 
 

Frage: 

Welcher Brennstoffnummer sind Mischungen zuzuordnen, die aus nachwachsenden Rohstoffen nach § 
3 Abs. 1 Nr. 13 mit Holzbrennstoffen oder mit Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 zusammengesetzt 
sind? 

Antwort: 

Mischungen aus nachwachsenden Rohstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 13 sowohl mit Brennstoffen nach § 
3 Abs. 1 Nr. 8, als auch mit Holzbrennstoffen, sind als Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr. 13 anzusehen. 

 
 

2. Zu § 3 Abs. 5 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 13 und mit Anlage 4 der 1. BImSchV – 
Brennstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 
 

Frage: 

Wie wird für einen Brennstoff nach § 3 Abs. 1 Nr. 13 nachgewiesen, dass die Anforderungen des § 3 
Abs. 5 eingehalten sind? 

Antwort: 

Vorbemerkung: 

§ 3 Abs. 1 der 1. BImSchV enthält eine Positivliste für Brennstoffe, die in nicht 
genehmigungsbedürftigen Feuerungsanlagen eingesetzt werden dürfen. Unter Nummer 13 sind in 
dieser Liste „sonstige nachwachsende Rohstoffe, soweit diese die Anforderungen nach Absatz 5 
einhalten“ aufgeführt. 

§ 3 Absatz 5 der 1. BImSchV enthält folgende Anforderungen: 

1. Für den Brennstoff müssen genormte Qualitätsanforderungen vorliegen. 

2. Die Emissionsgrenzwerte nach Anlage 4 Nummer 2 müssen unter Prüfbedingungen 
eingehalten werden. 

3. Beim Einsatz des Brennstoffes im Betrieb dürfen keine höheren Emissionen an Dioxinen, 
Furanen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen als bei der Verbrennung von 
Holz auftreten; dies muss durch ein mindestens einjähriges Messprogramm am für den Einsatz 
vorgesehenen Feuerungsanlagentyp nachgewiesen werden. 

4. Beim Einsatz des Brennstoffes im Betrieb müssen die Anforderungen nach § 5 Absatz 1 
eingehalten werden können; dies muss durch ein mindestens einjähriges Messprogramm am 
für den Einsatz vorgesehenen Feuerungsanlagentyp nachgewiesen werden. 

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Überprüfung der Einhaltung dieser Anforderungen 
beschrieben. 
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Vor der Durchführung der im Folgenden beschriebenen Untersuchungen sollte geprüft werden, ob 
der sonstige nachwachsende Rohstoff aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes als Abfall oder 
als Nebenprodukt (§ 4) einzustufen ist oder die Voraussetzungen des § 5 (Ende der 
Abfalleigenschaft) erfüllt werden. Das Verbrennen von Abfällen ist nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz nur in dafür genehmigten Anlagen zulässig. 

Diese Überprüfung ist regelmäßigen Abständen wiederkehrend durchzuführen und liegt in der 
Verantwortung des Betreibers, der einen Brennstoff nach Nr. 13 einsetzt. 

Der Brennstoff ist vor der Prüfung eindeutig mit einem Produktnamen zu kennzeichnen, der 
gleichlautend in allen relevanten Unterlagen zu verwenden ist. 

Die Durchführung der nach § 3 Abs. 5 notwendigen Untersuchungen darf nicht von einer Stelle 
durchgeführt werden, die gleichzeitig auch Hersteller des Brennstoffes ist. 

 

2.1 § 3 Abs. 5 Nr. 1 der 1. BImSchV:  
Für den Brennstoff müssen genormte Qualitätsanforderungen vorliegen. 
 

Nachwachsende Rohstoffe im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 13 müssen einer in der DIN EN ISO 17225 
definierten Brennstoffklasse entsprechen. Nach derzeitigem Stand der Normung kommen 
insbesondere die von der DIN EN ISO 17225-6 erfassten Brennstoffe („Nicht-holzartige Pellets 
für nichtindustrielle Verwendung“) in Betracht.8  

Bei nachwachsenden Rohstoffen, die in Kleinfeuerungsanlagen eingesetzt werden sollen, muss es 
sich um Pflanzen oder Pflanzenbestandteile handeln, die in landwirtschaftlichen, 
forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieben gewonnen werden und die keiner weiteren 
als der zur Ernte und zur Brennstoffbereitstellung notwendigen Aufbereitung oder Veränderung9 
unterzogen wurden. Hölzer müssen aufgrund ihrer stofflichen Beschaffenheit mit den Hölzern aus 
der Forstwirtschaft vergleichbar sein. Hierzu zählen auch natürliche, nicht gefährliche Hölzer aus 
der Landschaftspflege. 

Neben Pellets aus naturbelassenen Pflanzenbestandteilen können Pellets aus bestimmten 
Nebenprodukten der Nahrungsmittelherstellung genutzt werden, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

• die Brennstoffe fallen als Nebenprodukt der Nahrungsmittel-, Wein-, Bier- oder 
Ethanolherstellung beim Trennen von Pflanzenbestandteilen, Waschen, Pressen, Vergären, 
Trocknen oder beim Extrahieren von Stoffen mit Hexan oder Heißwasser an und sind nicht 
mehr als unerheblich verunreinigt, 

• die Anforderungen der DIN EN ISO 17225-6 für die jeweilige Brennstoffklasse werden 
eingehalten. 

                                                      
8 Sobald weitere Normen, z. B. für torrefizierte Biomasse oder für Brennstoffe aus der Hydrothermalen 
Carbonisierung vorliegen, kommen diese ebenfalls in Frage.  
9 Hierzu gehören insbesondere Trocknung, Torrefizierung und Hydrothermale Carbonisierung, Zerkleinerung 
und Pelletierung sowie das Herauslösen von Schadstoffen mit Wasser 
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Es kommen ausschließlich folgende Nebenprodukte in Frage: 

• Pressrückstände, z.B. aus der Saftgewinnung 

• Steine von Steinobst wie Aprikosen, Pfirsichen oder Kirschen 

• Holzartige Schalen, zum Beispiel von Mandeln, Haselnüssen, Pinienkernen 

• Rübenschnitzel 

• Wein- und Biertrester, Getreideschlempe 

 

Die Rohstoffzusammensetzung sowie die Konformität dieser Brennstoffe mit der Norm DIN EN 
ISO 17225-6 ist zu dokumentieren. 

Neben den in der DIN EN ISO 17225-6 erfassten Pellets können entsprechende nachwachsende 
Rohstoffe in loser Form eingesetzt werden, wenn sie die Voraussetzungen der Nr. 3.1, Absätze 1 
und 2 erfüllen und nicht chemisch behandelt wurden. Die normativen Festlegungen der Tabelle 1 
der DIN EN ISO 17225-6 für die Inhaltsstoffe, Aschegehalt, Wassergehalt, Heizwert und Asche-
Schmelzverhalten sind auf die losen Brennstoffe zu übertragen. Weiterhin kommen ausschließlich 
Brennstoffe in Frage, deren Eigenschaften nicht durch Vermischung verändert wurden. 

 

2.2 § 3 Abs. 5 Nr. 2 der 1. BImSchV: 
Die Emissionsgrenzwerte nach Anlage 4 Nr. 2 der 1. BImSchV müssen unter Prüfbedingungen 
eingehalten werden.  

2.2.1 Für Brennstoffe nach DIN EN ISO 17225-6 einzusetzender Versuchsbrennstoff 

 

Die Emissionsmessungen am Prüfstand sind mit den nach Angaben des Anlagenherstellers für die 
Anlage geeigneten Brennstoffen durchzuführen. Der bei der Prüfung eingesetzte 
Versuchsbrennstoff muss mit dem Brennstoff übereinstimmen, der für den Einsatz in einer 
Feuerungsanlage die dem Geltungsbereich der 1.BImSchV unterliegt vorgesehen ist. Dies gilt 
insbesondere für die verbrennungstechnischen Eigenschaften und für die Gehalte an Stickstoff, 
Chlor, Asche, Kalium und den Ascheschmelzpunkt.  

Bei Brennstoffmischungen ist die genutzte Rezeptur mit den prozentualen Anteilen der Rohstoffe 
anzugeben. Es ist jeweils die Pflanzenspezies und die vierstellige Brennstoffspezifikation gemäß 
DIN EN ISO 17225-1 zu nennen, wobei die Angabe „definierte und undefinierte Mischungen“ 
nicht zulässig ist. 

Für den bei der Prüfung eingesetzten Versuchsbrennstoff sind die in DIN EN ISO17225-6, Tabelle 
1 aufgeführten Brennstoffeigenschaften anzugeben. Eine gleichbleibende Qualität des bei der 
Prüfung eingesetzten Brennstoffs ist sicherzustellen. Alle relevanten Angaben zum Brennstoff (z. 
B. Lieferant, gelieferte Menge) sind zu dokumentieren. Der für das Prüfprogramm beschaffte 
Brennstoff soll aus einer einzigen Charge stammen Dieser Brennstoff darf in der Verbrennung 
keine günstigeren Eigenschaften aufweisen als der Brennstoff, für den die Zulassung angestrebt 
wird. 
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Der eingesetzte Brennstoff muss möglichst frei von Verunreinigungen sein. Die gewünschten 
Eigenschaften des Brennstoffs, besonders die Gehalte an Stickstoff, Chlor, Asche, Kalium und der 
Ascheschmelzpunkt sind durch eine geeignete Auswahl und ggf. Mischung einzustellen. Ist dies 
im Einzelfall nicht möglich, können zur Verschlechterung der Brennstoffeigenschaften Additive 
zur Erhöhung des Chlor- und Kaliumgehalts eingesetzt werden. Der geforderte Aschegehalt ist 
durch eine geeignete Brennstoffauswahl sicherzustellen. 
 

2.2.2 Durchführung der Messung  
 

Messungen sind gemäß Anlage 4 Nr. 3 der 1. BImSchV durchzuführen. 

Bezüglich möglicher Leistungsklassen einer Baureihe sind die feuerungstechnischen Prüfungen 
entsprechend der DIN EN 303-510 durchzuführen. Soweit bei der CO-Messung bei den 
Zwischengrößen einer Baureihe keine erhöhten Emissionen im Vergleich zur Anlage mit der 
größten und kleinsten Nennwärmeleistung auftreten, gilt für die Messung von PCDD/PCDF die 
folgende abweichende Regelung: 

Bei Heizkesseln einer Baureihe mit gleichbleibendem konstruktiven Aufbau genügt es, bei einem 
Verhältnis der Nenn-Wärmeleistung des größten zum kleinsten Heizkessel kleiner oder gleich 3:1 
an der Anlage mit der größten und der mit der kleinsten Leistung zu messen. 

Typprüfungen müssen von Stellen durchgeführt werden, die nach DIN EN ISO 17025 (Ausgabe 
August 2005) für die Prüfungen nach DIN EN 303-5 akkreditiert sind. Liegt für Messungen, die in 
der DIN EN 303-5 nicht gefordert sind, keine Akkreditierung vor, so kann eine nach § 29b 
BImSchG bekannt gegebene Stelle für diese Messung hinzugezogen werden. Prüfungen und 
Gutachten von Prüfstellen anderer Mitgliedstaaten der EU bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) werden als gleichwertig anerkannt, wenn die Prüfstellen durch ein von 
der ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) evaluiertes Akkreditierungssystem 
für die entsprechenden Prüfaufgaben nach der Normenreihe DIN EN ISO/IEC 17025 (Ausgabe 
August 2005) akkreditiert sind. Die Ausführungen zur Dioxinmessung für Brennstoffe der Nr. 8 
gelten entsprechend. Es kommt das Bewertungsschema nach WHO 2005 (incl. dl-PCB)11 zur 
Anwendung. Die Beurteilung, ob der Grenzwert eingehalten ist, erfolgt ohne Berücksichtigung 
einer Messunsicherheit. 

Messwerte für Kongenere unterhalb der Bestimmungsgrenze werden bei der Berechnung des TE-
Wertes nicht berücksichtigt, sofern die Anforderungen an die Bestimmungsgrenze nach DIN EN 
1948-3 eingehalten werden. Informatorisch ist auch der Wert anzugeben, der sich bei einer 
Berücksichtigung mit dem Wert der Bestimmungsgrenze ergibt.  

 

                                                      
10 Bei Heizkesseln einer Baureihe mit gleichbleibendem konstruktiven Aufbau genügt es bis zu einer maximalen 
Nennwärmeleistung von 100 kW, bei einem Verhältnis der Nenn-Wärmeleistung des größten zum kleinsten 
Heizkessel kleiner oder gleich 2:1, die Prüfungen mit dem kleinsten und dem größten Heizkessel durchzuführen. 
Ist jedoch innerhalb derselben Baureihe dieses Verhältnis größer als 2:1, so müssen so viele Zwischengrößen 
geprüft werden, dass dieses Verhältnis nicht überschritten wird. 
11 Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic 
Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds; Verwendet u.a. in 13. BImSchV vom 2.5.2013, 
Anlage 1 



 

48 

2.3 § 3 Abs. 5 Nr. 3 der 1. BImSchV:  
Beim Einsatz des Brennstoffes im Betrieb dürfen keine höheren Emissionen an Dioxinen, 
Furanen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen als bei der Verbrennung von 
Holz auftreten; dies muss durch ein mindestens einjähriges Messprogramm an den für den 
Einsatz vorgesehenen Feuerungsanlagentyp nachgewiesen werden. 
 

Ein einjähriges Messprogramm ist für die Zulassung von Brennstoffen nach DIN EN ISO 17225-6 
durchzuführen. 

Für den Betrieb der Anlage während des Messprogramms ist die Zulassung einer Ausnahme nach 
§ 22 der 1. BImSchV bei der zuständigen Behörde zu beantragen.  

Für die Zulassung eines Brennstoffs wird mindestens eine Anlage des vorgesehenen Anlagentyps 
über den Zeitraum des Messprogramms betrieben. Für den Betrieb während des Messprogramms 
(Probebetrieb) gelten folgende Vorgaben: 

• Der Betriebszeitraum muss mindestens 7 Monate betragen; Ein Betrieb in den 
Sommermonaten ist nicht nötig. 

• Gleichzeitig muss die Anlage mindestens eine Laufzeit von 1250 Volllastbetriebsstunden 
erreichen. 

• Der für das Prüfprogramm beschaffte Brennstoff soll aus einer einzigen Charge stammen. Es 
ist eine Brennstoffmenge zu beschaffen, die sicher für die Laufzeit des 
Untersuchungsprogramms ausreicht. 

• Alle relevanten Angaben zum Brennstoff (z. B. Lieferant, gelieferte Menge) sind durch den 
Anlagenbetreiber zu dokumentieren. Während des Probebetriebs ist die Anlage ausschließlich 
mit dem Brennstoff zu betreiben, der die Voraussetzungen nach Nr. 3.1 und 3.2.1 dieser 
Hinweise erfüllt. 

• Die Wartung während des Probebetriebs erfolgt nach den Vorgaben des Herstellers. Alle 
Störungen sind zu dokumentieren.  

• Bei gravierenden Änderungen während des Probebetriebs, z.B. Änderungen, die die 
Konstruktion der Anlage betreffen oder bei einem Austausch von Baugruppen (z. B. 
Brennerelemente) ist das einjährige Messprogramm neu zu beginnen. Zulässig sind hingegen 
kleinere Reparaturen.  

• Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Feuerungsanlage sind während des 
Versuchszeitraums datumsgenau und nachvollziehbar zu dokumentieren. 
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Die Messungen der PCDD/PCDF sowie der B(a)P-Emissionen sind von einer Stelle nach § 29b 
BImSchG vorzunehmen. Für die Messungen gilt: 

• Die Stelle prüft die Dokumentation des Betreibers auf Plausibilität. Dieses erfolgt durch 
Sichtung der Unterlagen, durch optische Begutachtung der Anlage und Überprüfung des 
Brennstofflagers. Zu letzterem ist die Mengenbilanz zu überprüfen, d. h. der 
Brennstoffverbrauch ist mit der Laufleistung der Anlage abzugleichen; 

• Die Stelle nimmt vor Beginn der Messungen Rückstellproben von Brennstoff, Asche, 
Filterstaub und Ablagerungen im Wärmetauscher. Eine Analyse der Rückstellproben erfolgt, 
wenn Messergebnisse oder die optische Begutachtung der Anlage Anlass zu Bedenken 
hinsichtlich der Durchführung des Messprogramms bieten; 

• Die Bestimmung der PCDD/PCDF erfolgt nach DIN EN 1948, der Probenahmezeitraum 
beträgt 6-8 Stunden. Es sind jeweils drei Bestimmungen durchzuführen; die Auswertung 
erfolgt nach DIN EN 1948, Blatt 3. Es kommt das Bewertungsschema nach WHO 2005 (incl. 
dl-PCB) zur Anwendung. Messwerte für Kongenere unterhalb der Bestimmungsgrenze 
werden bei der Berechnung des TE Wertes nicht berücksichtigt, wenn die Anforderungen an 
die Bestimmungsgrenze nach DIN EN 1948-3 eingehalten werden. Falls die Anforderungen an 
die Bestimmungsgrenze nicht eingehalten werden, muss die Probe einem neuen clean up 
unterworfen werden; Informatorisch ist auch der Wert anzugeben, der sich bei einer 
Berücksichtigung mit dem Wert der Bestimmungsgrenze ergibt; 

• Die Bestimmung von B(a)P erfolgt aus denselben Proben wie die Bestimmung der 
PCDD/PCDF-Emissionen12;  

• Für die Probenahme ist in der Regel ein Kühler für das Wärmeträgermedium der 
Feuerungsanlage einzusetzen, um eine ausreichende Wärmeabnahme und damit einen 
kontinuierlichen Betrieb über die Dauer der Probenahme sicherzustellen; 

• Die Stelle dokumentiert ihre Ergebnisse im bundeseinheitlichen Mustermessbericht; 

• Messungen mit Ausnahme der Erstmessung erfolgen unmittelbar vor der nächsten Reinigung 
bzw. Wartung der Anlage, um den Zustand der höchsten Emission zu erfassen. Die 
Brennkammer kann täglich gereinigt werden. Ablagerungen in den Wärmetauschern 
beeinflussen das Emissionsverhalten der Anlage und sind daher nicht vor der Messung zu 
entfernen; 

• Der Volllastbetrieb ist für Anlagen, die ausschließlich für den Volllastbetrieb geeignet sind, 
über den Messzeitraum zu dokumentieren. 
 

  

                                                      
12 Dieses Vorgehen entspricht nicht der VDI 3874 zur Messung von polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen, verspricht aber repräsentative Daten und ist dem Zweck des Untersuchungsprogramms 
angemessen. 
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2.3.1 Messungen an Anlagen, die für den Voll- und Teillastbetrieb geeignet sind 
 

Die Messungen erfolgen vor Beginn und zum Abschluss des Betriebsjahres. Dazwischen sind in 
gleichmäßigen Abständen zumindest zwei weitere Messungen durchzuführen. Die letzte Messung 
findet nach Ablauf von zumindest 1250 Volllastbetriebsstunden statt. 

Die Probenahme von PCDD/PCDF erfolgt über den Zeitraum von 6 - 8 Stunden, davon 85 % der 
Probenahmezeit bei geringster Teillast und 15 % der Probenahmezeit bei Volllast. 

Zusätzlich sind mindestens die Temperatur und der Sauerstoffgehalt des Abgases aufzuzeichnen. 
 

2.3.2 Messungen an Anlagen, die ausschließlich für den Volllastbetrieb geeignet sind 
 

Es findet eine Messung zu Beginn und eine Messung am Ende des Betriebsjahres statt. Die 
Probenahme erfolgt über einen Zeitraum von 6-8 Stunden ausschließlich bei Volllast. 

Die Anlagen dürfen ausschließlich bei Volllast betrieben werden. Andere Zustände wie ein 
Gluterhaltungsbetrieb sind nicht zulässig. 

Zusätzlich sind mindestens die Temperatur und der Sauerstoffgehalt des Abgases aufzuzeichnen. 
 

2.3.3 Beurteilung der Messergebnisse 
 

Als Leitsubstanz für die Bewertung der PAK-Emissionen gilt Benzo(a)pyren. 

Die Messergebnisse dürfen folgende Vergleichswerte im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 3 nicht 
überschreiten13: 

PCDD/PCDF: 0,1 ng/m³ TE 

B(a)P: 0,01 mg/m³ 

Der Bezugssauerstoffgehalt beträgt 13 %. 

Die Werte sind nicht überschritten, wenn der höchste Messwert ohne Berücksichtigung einer 
Messunsicherheit kleiner oder gleich dem Vergleichswert ist. Die Ergebnisse sind mit einer Stelle 
mehr anzugeben als der Beurteilungswert. 

 

                                                      
13 Zugrunde gelegt werden hierfür die Emissionen von modernen Pellet- und Holzhackschnitzelkesseln. 
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2.4 § 3 Abs. 5 Nr. 4 der 1. BImSchV:  
Beim Einsatz des Brennstoffes im Betrieb müssen die Anforderungen nach § 5 Absatz 1 
eingehalten werden können; dies muss durch ein mindestens einjähriges Messprogramm am 
für den Einsatz vorgesehenen Feuerungsanlagentyp nachgewiesen werden. 
 

Das Messprogramm ist von einer nach § 29b BImSchG bekanntgegebenen Stelle durchzuführen. 

Jeweils im Zusammenhang mit der Bestimmung der PCDD/PCDF- sowie der B(a)P-Emissionen 
erfolgt die Bestimmung der Staub- und CO-Emissionen in drei Einzelmessungen mit den 
Referenzmessverfahren. Für die Staubmessung ist bis zur Bekanntgabe von Messeinrichtungen, 
die für Brennstoffe der Nr. 13 geeignet sind, das Verfahren nach VDI 2066 Blatt 1 anzuwenden. 
Soweit in VDI 4206-2 abweichende Regelungen für Probenahme und Auswertung bestehen (z.B. 
Temperatur bei Filtervor- und -nachbehandlung), sind diese Vorgaben anzuwenden.  

Die Anforderungen gelten als eingehalten, wenn die Grenzwerte bei allen Messungen eingehalten 
werden. Die Messunsicherheit ist zugunsten des Betreibers zu berücksichtigen. 
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3. Verfahren zur Feststellung, ob die Anforderungen nach § 3 Abs. 5 in Verbindung mit § 3 
Abs. 1 Nr. 13 und mit Anlage 4 der 1. BImSchV erfüllt werden – Brennstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen 

 

3.1 Kriterien zum Nachweis über die Zulässigkeit eines Brennstoffs nach § 3 Abs. 1 Nr. 13 der 1. 
BImSchV 
 

Es sind durch den Betreiber oder im Auftrag des Betreibers die im Folgenden aufgelisteten 
Nachweise zu führen. 

1. Benennung der Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass 

a. in der Praxis eine gleichbleibende Brennstoffqualität erreicht wird. 

b. der Gehalt an Asche, Chlor, Stickstoff und Kalium im realen Brennstoff nicht über den 
Gehalten des zur Prüfung nach Abschnitt 3 dieser Hinweise genutzten Versuchsbrennstoffs 
an diesen Stoffen und der Ascheerweichungspunkt nicht niedriger als beim 
Versuchsbrennstoff liegt. 

2. Folgende Nachweise sind zu führen: 

a. Analyse des Untersuchungsbrennstoffs mit dem Nachweis der Konformität mit der Norm 
DIN EN ISO 17225-6 sowie bei Brennstoffmischungen die Rezeptur mit den prozentualen 
Anteilen der Rohstoffe gemäß Nr. 2.2.1 dieser Hinweise; 

b. Nachweis über die Beschaffung einer zur Durchführung von Typprüfung und 
Untersuchungsprogramm ausreichenden Menge des Versuchsbrennstoffs; 

c. Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen bei einer Prüfstandsmessung nach 
Abschnitt 2.2 dieser Hinweise; 

d. Messberichte der Stelle nach § 29b BImSchG über die während des einjährigen 
Messprogramms durchgeführten Messungen; 

e. Aufzeichnungen des Betreibers zu durchgeführten Reinigungs- und Wartungsarbeiten an 
der Anlage während des einjährigen Prüfprogramms nach Nr. 2.3 dieser Hinweise. 

Ein zusammenfassender Bericht über die Einhaltung der genannten Anforderungen muss nach 
Anhang 1 erstellt werden. 
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Die Bewertung, ob die Anforderungen nach § 3 Abs. 5 der 1. BImSchV für Brennstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen ausreichend erfüllt sind, erfolgt unter den nachstehenden 
Bedingungen: 

• der Gehalt an Asche, Chlor, Stickstoff und Kalium liegt im realen Brennstoff nicht über den 
Gehalten des zur Prüfung nach Abschnitt 3 dieser Hinweise genutzten Versuchsbrennstoffs an 
diesen Stoffen. Der Ascheerweichungspunkt liegt nicht niedriger als beim Versuchsbrennstoff. 

• Die Rohstoffzusammensetzung entspricht der Zusammensetzung des Versuchsbrennstoffs, der 
Brennstoff wurde nach der gleichen Rezeptur hergestellt. Aufgrund von unvermeidbaren 
Inhomogenitäten sind beim prozentualen Gehalt an Rohstoffen im Vergleich zum 
Versuchsbrennstoff Abweichungen von bis zu 10 Prozentpunkten möglich. Die 
gleichbleibende Qualität des zugelassenen Brennstoffes ist sichergestellt. 

 

 

3.2 Nachweis, ob es sich um einen zulässigen Brennstoff nach § 3 Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. Abs. 5 der 
1. BImSchV handelt 

Die unter 3.1 bzw. Anhang 1 dieser Hinweise aufgelisteten Nachweise und der zusammenfassende 
Bericht, der vom Betreiber oder einem in seinem Auftrag handelnden Dritten erstellt wird, sollen 
von einer geeigneten Stelle oder einem geeigneten Sachverständigen14 geprüft werden. Die 
gutachterliche Bescheinigung (Muster siehe Annex 2 zu Anhang 1 dieser Hinweise) muss die 
Plausibilitätsprüfung nach den Kriterien dieser Hinweise umfassen. Die Kosten für dieses 
Verfahren trägt der Betreiber der Anlage, der den in Frage stehenden Brennstoff einsetzen möchte. 

Im Rahmen des Vollzugs von § 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 2 der 1. BImSchV, jeweils in Verbindung 
mit § 4 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 der 1. BImSchV durch das Schornsteinfegerhandwerk kann der 
Betreiber den Nachweis der Zulässigkeit des Einsatzes des betreffenden Brennstoffes gegenüber 
der Schornsteinfegerin oder dem Schornsteinfeger insbesondere dadurch erbringen, indem er die 
gutachterliche Bescheinigung sowie die Zusammenfassende Darstellung der Prüfergebnisse nach 
Annex 1 und 2 zu Anhang 1 vorlegt. In Zweifelsfällen wendet sich die Schornsteinfegerin oder der 
Schornsteinfeger an die zuständige Behörde. Der zuständigen Behörde wird auf Wunsch 
ermöglicht, die vollständigen Prüfunterlagen nach Anhang 1 dieser Hinweise einzusehen. 

Die Zulässigkeit des Einsatzes eines neuen Brennstoffes nach Nr. 13 bezieht sich immer nur auf 
den damit verbundenen Anlagentyp eines Herstellers (bzw. die Leistungsklassen nach Nr. 2.2.2 
dieser Hinweise), in der der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen nach § 3 Abs. 5 der 1. 
BImSchV durchgeführt wurde. Für einen anderen Feuerungsanlagentyp ist anhand dieser 
Hinweise eine erneute Nachweisführung für den Einsatz des Brennstoffs für diesen Anlagentyp 
erforderlich. 

 

                                                      
14 Als geeignet anzusehen sind insbesondere Stellen nach § 29 b BImSchG. 
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Anhang 1 zu Kapitel III 
 
Zusammenfassender Bericht über die Einhaltung der Anforderungen nach § 3 Abs. 5 der 1. 
BImSchV 

 

I.  Anforderung nach § 3 Abs. 5 Nr. 1 der 1. BImSchV 

i. Angabe der Brennstoffklasse nach DIN EN ISO 17225-6 

ii. Rezeptur des Versuchsbrennstoffs mit Angabe der Spezies und der 
vierstelligen Brennstoffnummer nach DIN EN ISO 17225-1 

 

II.  Anforderungen nach § 3 Abs. 5 Nr. 2 der 1. BImSchV 

a. Versuchsbrennstoff 

i. Bestätigung der Einhaltung aller Anforderungen der relevanten 
Brennstoffklasse nach DIN EN ISO 17225-6 

ii. Angaben zum Brennstoff: 

1. Heizwert 

2. Stickstoffgehalt (m-%, wasserfrei) 

3. Chlorgehalt (m-%, wasserfrei) 

4. Aschegehalt (m-%, wasserfrei) 

5. Kaliumgehalt (m-%, wasserfrei) 

6. Ascheschmelzpunkt 

7. Art und Menge verwendeter Additive 

iii.  Nachweis 

Anlage A zum Bericht:  Analyse des Brennstoffs durch ein nach DIN EN 
ISO 17025 akkreditiertes Labor, mit den Parametern gemäß DIN EN ISO 
17225-6 

b. Durchführung der Messung 

i. Akkreditierte Prüfstelle, die die Typprüfung durchgeführt hat 

ii. Zur Dioxinmessung hinzugezogene Stelle 

iii.  Bezeichnung der Feuerungsanlage 

iv. Typ-Nummer  
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v. Nennwärmeleistung der Feuerungsanlage,  
bei Baureihen Nennwärmeleistung aller Anlagen;  

vi. Angabe, ob die Feuerungsanlage nur für den Volllastbetrieb geeignet ist 

vii.  Bei Baureihen sind Messwerte für alle gemäß den Hinweisen zu messenden 
Leistungsgrößen anzugeben. 
Emissionswerte bei 13 % O2: 

1. CO-Emissionen [mg/m³], alle Messwerte 

2. NOx-Emissionen [mg/m³], alle Messwerte  

3. PCDD/PCDF [ng TE/m³], alle Messwerte 

4. Informatorisch: Messwerte unter Berücksichtigung von Kongeneren 
unterhalb der Nachweisgrenze mit dem Wert der Nachweisgrenze 

viii.  Nachweis 

Anlage B zum Bericht: Bericht über die Typprüfung mit einer Messung der 
NOx-Emissionen sowie Messbericht über die Dioxinmessung 

 

III.  Anforderungen  nach § 3 Abs. 5 Nr. 3 der 1. BImSchV 

Bei Baureihen sind die Nachweise für alle Baugrößen zu führen, für die auch nach  Nr. 2.2.2 dieser 
Hinweise Dioxinmessungen durchzuführen sind. 

a. Betrieb während des Untersuchungsprogramms 

i. Betriebszeitraum 

1. Beginn und Ende des Betriebszeitraums 

2. Zahl der Volllastbetriebsstunden 

3. Im Betriebszeitraum eingesetzte Brennstoffmenge  

4. Nachweis 

Anlage C zum Bericht: 
- Nachweis über die Beschaffung einer ausreichenden 

Brennstoffmenge 
- Berechnung der Zahl der Volllastbetriebsstunden, z.B. auf Basis 

eines Wärmemengenzählers 
ii. Betrieb  

1. Störungen, Reparaturen und besondere Vorkommnisse während des 
Versuchszeitraums 



 

56 

2. Nachweis 

Anlage D zum Bericht: Datumsgenaue Dokumentation aller 
Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten während des 
Versuchszeitraums  

iii.  Messungen 

1. Stelle nach § 29b BImSchG, die die Messungen durchgeführt hat 

2. Datum und Uhrzeit der Messungen 

3. PCDD/PCDF-Emissionen: in ng TE/m³, alle Messwerte 

4. B(a)P-Emissionen: in mg/m³, alle Messwerte 

5. Nachweis 

Anlage E zum Bericht: Bundeseinheitlicher Messbericht sowie eine 
Bestätigung der Stelle, dass die Mengenbilanz für die 
Feuerungsanlage und die Dokumentation des Betreibers zu Wartung 
und Reparaturen geprüft wurden. 

 

IV.  Anforderungen nach § 3 Abs. 5 Nr. 4 der 1. BImSchV 

i. Stelle nach § 29b BImSchG, die die Messungen durchgeführt hat 

ii. Datum und Uhrzeit der Messungen 

iii.  CO-Emissionen: in mg/m³, alle Messwerte 

iv. Staubemissionen: in mg/m³, alle Messwerte 

v. Nachweis 

Anlage F zum Bericht: Bundeseinheitlicher Messbericht  

 

V. Tabelle gemäß Annex 1 zu Anhang 1 zu Kapitel III 
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Annex 1 zu Anhang 1 zu Kapitel III 
 

Zusammenfassende Darstellung der Prüfergebnisse 

Nicht-Holzbrennstoffe 

 

Anforderung Ergebnis Urteil 
Seite im 
Bericht 

Antragsteller  -  

Hersteller des Brennstoffs  -  

Eindeutige 
Kennzeichnung des 
Brennstoffs 

 -  

Art des Brennstoffs 
(Pellets, loser Brennstoff, 
Schnitzel..) 

   

Akkreditierte Prüfstelle, 
die die Typprüfung 
durchgeführt hat 

   

Nach § 29 b BImSchG 
bekanntgegebene Stelle 

   

Analyse des Brennstoffs 
durch ein nach DIN EN 
ISO 17025 akkreditiertes 
Labor 

   

Anforderung nach § 3 
Abs. 5 Nr. 1 der 1. 
BImSchV 

   

Brennstoffklasse nach 
DIN EN ISO 17225-6 

   

Brennstoffnummer nach 
DIN EN ISO 17225-1 

   

Rezeptur, Herkunft der 
Bestandteile 

   

Anforderungen nach § 3 
Abs. 5 Nr. 2 der 1. 
BImSchV 

   

Feuerungsanlage, an der 
der Brennstoff geprüft 
wurde 
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Versuchsbrennstoff    

Einhaltung aller 
Anforderungen der 
relevanten 
Brennstoffklasse nach 
DIN EN ISO 17225-6 

   

Heizwert    

Stickstoffgehalt    

Chlorgehalt    

Aschegehalt    

Kaliumgehalt    

Ascheschmelzpunkt    

Additive    

Emissionsmessungen    

Nennwärmeleistung aller 
Anlagen, die in die 
Prüfung einbezogen 
waren 

   

Zur Dioxinmessung 
hinzugezogene Stelle 

   

CO Emissionen    

NOx Emissionen    

PCDD/F Emissionen    

Anforderungen nach § 3 
Abs. 5 Nr. 3 der 1. 
BImSchV 

   

Feuerungsanlage, an der 
der Brennstoff geprüft 
wurde 

   

Zahl der 
Volllastbetriebsstunden 

   

Betriebszeitraum    

Eingesetzte 
Brennstoffmenge 

   

Störungen, Reparaturen 
und besondere 
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Vorkommnisse während 
des Versuchszeitraums 

PCDD/PCDF-Emissionen    

B(a)P Emissionen    

Anforderungen nach § 3 
Abs. 5 Nr. 4 der 1. 
BImSchV 

   

CO-Emissionen    

Staubemissionen    

    

 

Die Beurteilung muss eindeutig sein, wie „Anforderung eingehalten“ oder „Anforderung nicht 
eingehalten“. 
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Annex 2 zu Anhang 1 zu Kapitel III 

 

Gutachterliche Bescheinigung als Nachweis an das Schornsteinfegerhandwerk 

 

 

Abschließender Prüfung durch _____________________________________________ 

Adresse  _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

 

 

 

Für den Brennstoff mit der Kennzeichnung ______________________________________ des 
Brennstoffhersteller _____________________________und der Brennstoffform (Pellets / loser 
Brennstoff / Hackschnitzel / Briketts / _________________________) wurde in der Feuerungsanlage 
________________________ des Herstellers ______________________ nachgewiesen, dass die 
Anforderungen des § 3 Abs. 5 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 13 der Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen1 für den o.g. Brennstoff erfüllt werden (vergleiche Tabelle zur 
zusammenfassenden Darstellung der Prüfergebnisse). 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 

 

 

Hinweis: 

Zum Nachweis sollte der Schornsteinfegerin/dem Schornsteinfeger auch der Lieferschein mit 
Bezeichnung des Brennstoffherstellers, der Brennstoffkennzeichnung und der Brennstoffart vorgelegt 
werden. 

                                                      
1 Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38) 

 


